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Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 28 "HyGas-Anlage 
Quastenberg" der Stadt Burg Stargard - Abwägung 

Vorentwurf 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 
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Bearbeitung: 

Tilo Granzow 
Einreicher: 

Herr Granzow 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 09.11.2023 Ö 
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard 
(Vorberatung) 21.11.2023 N 

Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 06.12.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation des Vorentwurfs des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 28 
„HyGas-Anlage Quastenberg“ der Stadt Burg Stargard.  
 
Sachverhalt 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
 
Rechtliche Grundlagen 
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlage/n 

1 2023-10-25 Abwägung VB B-Plan Nr. 28 ''HyGas-Anlage Quastenberg'' 
(öffentlich) 
 

 
 
 
 
 



      
 

 
  

       

  

 

   

 

 
   

 

  
 

 

 

         

        

      

  

 

 
    

 
 

          

       

 

     

 

 

        

        

        

        

                                                         

 

     

    

  
      

   

 

    

 

 

          

     

 

     

      

 

     

         

        

          

   

 

     

        

    

 
 

     

     

 
 

     

             

  

  
  

     

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Übersicht der angeschriebenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Übersicht 

Lfd. 
Behörde / TÖB 

Nr. 

01 50Hertz Transmission GmbH 

02 Amt für Raumordnung u. Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 

03 Amt Neustrelitz-Land (Gemeinde 

zusätzlich Gemeinde Blumenholz 

Blankensee, Gemeinde Möllenbeck) 

04 Amt Neverin (Gemeinde Sponholz) 

05 Amt Stargarder Land (Gemeinde 

Gemeinde Lindetal, Gemeinde Prag

Groß Nemerow, Gemeinde Holldorf, 

sdorf 

06 Bauernverband MV 

07 Bergamt Stralsund 

08 BIL Leitungsauskunftsportal 

09 BUND M-V 

10 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

11 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr Referat Infra I 3 

12 Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung 

13 e.dis AG 

14 GASCADE Gastransport GmbH 

15 GDMcom 

16 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 

17 Hauptzollamt Neubrandenburg 

18 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg 

19 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

20 Landesamt für Denkmalpflege M-V 

21 Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V Abt. Arbeitsschutz und tech-

nische Sicherheit 

22 Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermes-

sung und Katasterwesen 

23 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

24 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 

Brand- und Katastrophenschutz M-V 

E-Mail-Adresse 

leitungsauskunft@50hertz.com 

poststelle@afrlms.mv-regierung.de 

shahn@amtneustrelitz-land.de, 

info@amtneustrelitz-land.de 

m.siegler@amtneverin.de 

amt@stargarder-land.de, t.granzow@stargarder-land.de 

info@bv-mv.de 

poststelle@ba.mv-regierung.de 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de 

bund.mv@bund.net 

info@bundesimmobilien.de, TOEB.MV@bundesimmobi-

lien.de 

baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

a)T_NL_Ost_PTI_23_Eingaben_Dritter@telekom.de 

b)richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 

Planauskunft_n@e-dis.de 

leitungsauskunft@gascade.de -> nur noch über BIL-Por-

tal einholen 

leitungsauskunft@gdmcom.de -> nur noch über BIL-Por-

tal einholen 

info@hwk-omv.de 

poststelle.za-neubrandenburg@zoll.bund.de 

info@neubrandenburg.ihk.de 

TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com, Koordinationsanfra-

gen.de@vodafone.com 

poststelle@lakd-mv.de 

Poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de 

geodatenservice@laiv-mv.de 

toeb@lung.mv-regierung.de 

lpbk@polmv.de  (max. 10 MB) 

Versandt 

am 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

24.07.2023 

Eingangs-

bestätigung 

24.07.2023 

25.07.2023 

24.07.2023 

26.07.2023 

Frist 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

08.09.2023 

bearbeitet: 
Stadt Burg Stargard 

25.10.2023 

Eingang 

Stellung-

nahme 

31.07.2023 

28.08.2023 

10.08.2023 

16.08.2023 

Bemerkungen 

26.07.2023 

28.07.2023 

07.09.2023 

12.09.2023 Stellungnahme per Post 

08.09.2023 

22.08.2023 

a)01.08.2023 

b)24.08.2023 

25.07.2023 

01.08.2023 

über Planauskunftsportal! 

31.07.2023 

07.08.2023 

22.08.2023 

01.09.2023 

30.08.2023 

26.07.2023 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 
bearbeitet: 

Stadt Burg Stargard 
25.10.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Übersicht der angeschriebenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Eingang 
Lfd. Versandt Eingangs-

Behörde / TÖB E-Mail-Adresse Frist Stellung- Bemerkungen 
Nr. am bestätigung 

nahme 

25 Landesforst M-V, -Anstalt des öffentlichen Rechts- zentrale@lfoa-mv.de 24.07.2023 08.09.2023 26.07.2023 

26 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 24.07.2023 08.09.2023 05.09.2023 Fristverlängerung bis zum 
Cindy.Schulz@lk-seenplatte.de 08.10.2023 Bauamt/Kreisplanung Bauleitplanung 

27 Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) vld@mvvg-bus.de 24.07.2023 08.09.2023 

28 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklen- 24.07.2023 08.09.2023 
poststelle@wm.mv-regierung.de 

burg-Vorpommern 

29 NABU M-V LGS@NABU-MV.de 24.07.2023 08.09.2023 

30 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Jens.urbanek@neu-sw.de 24.07.2023 08.09.2023 07.09.2023 

31 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seen- 24.07.2023 08.09.2023 05.09.2023 
poststelle@stalums.mv-regierung.de 

platte 

32 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg poststelle@nb.sbl-mv.de 24.07.2023 08.09.2023 

33 Stadt Neubrandenburg, Stadtentwicklung 24.07.2023 08.09.2023 06.09.2023 
Felix.milbrandt@neubrandenburg.de 

Wirtschaft und Stadtentwicklungsplanung 

34 Stadt Woldegk Stadt.woldegk@amt-woldegk.de 24.07.2023 08.09.2023 04.08.2023 keine weitere Beteiligung 

35 Straßenbauamt Neustrelitz Sba-nz@sbv.mv-regierung.de 24.07.2023 08.09.2023 26.08.2023 per Post 

36 Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH info@neu-sw.de 24.07.2023 08.09.2023 

37 Wasser- und Bodenverband Obere Havel/ Obere Tollense wbv-nb@wbv-mv.de 24.07.2023 08.09.2023 30.08.2023 

38 Private Einwendung 24.08.2023 

Cc: 

Versand per E-Mail durch: 

Martin Nockemann (beteiligung@ing-oldenburg.de) 

Bereitstellung der Daten in der Cloud 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Stellungnahmen 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

01 50Hertz Transmission GmbH 

31.07.2023 
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet der-

zeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hoch-

spannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen 
sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant 

sind. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur 
für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

02 Amt für Raumordnung u. Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 

28.08.2023 
Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und 

Zielen der Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen 

Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 
15.06.2011. 

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

- Planzeichnung, Vorentwurf, (M 1 : 50.000), Stand: ohne Datum 

- Begründung zur 6. Änderung zum FNP, Stand: ohne Datum 
- Teil II Umweltbericht, Vorentwurf, Stand: 21.04.2023 

Zu den Planungsinhalten wurde bereits im Rahmen der Beteiligung der Behörden 

und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Schrei-

ben vom 10.07.2023 landesplanerisch Stellung genommen. In deren Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raum-

ordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Die Beurteilung der Planabsichten auf der Grundlage des Landes-

planungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG M-V), des Landes-

raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
vom 27.05.2016 sowie des Regionalen Raumentwicklungspro-

gramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011 
wird in die Begründungen der Bauleitpläne aufgenommen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Sowohl der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 

„HyGas-Anlage Quastenberg“ als auch der Vorentwurf zur 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes weisen im Gegensatz zur den letzten Planungsanzeigen 

keine Änderungen auf, sodass sich keine neuen raumordnerisch relevanten 

Sachverhalte ergeben und die landesplanerische Stellungnahme vom 
10.07.2023 weiterhin Gültigkeit besitzt. 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burg Stargard für den 

Bereich der HyGas-Anlage Quastenberg ist mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

03 Amt Neustrelitz-Land (Gemeinde Blankensee, Gemeinde Möllenbeck) 

10.08.2023 

Gemeinde Möllenbeck 
„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Die Gemeinde Möllenbeck hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 
Stellungnahme zur Kenntnis" „HyGas-Anlage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard zur Kenntnis genom-

men. 

Einwände sind nicht vorzutragen. 

Die Bauleitplanung der Gemeinde Möllenbeck wird von dieser Planung nicht 

berührt. 

Gemeinde Blankensee 

Die Gemeinde Blankensee hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
„HyGas-Anlage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard zur Kenntnis genom- Stellungnahme zur Kenntnis" 
men. 

Einwände sind nicht vorzutragen. 

Die Bauleitplanung der Gemeinde Blankensee wird von dieser Planung nicht 
berührt. 

16.08.2023 
Gemeinde Blumenholz 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Die Gemeinde Blumenholz hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 

„HyGas-Anlage Quastenberg“ der Stadt Burg Stargard zur Kenntnis genom-
men. 

Einwände sind nicht vorzutragen. 

Die Bauleitplanung der Gemeinde Blumenholz wird von dieser Planung nicht 

berührt. 

05 Amt Stargarder Land (Gemeinde Groß Nemerow, Gemeinde Holldorf, 

Gemeinde Lindetal, Gemeinde Pragsdorf 

26.07.2023 
Gemeinde Groß Nemerow 

Die Gemeinde Groß Nemerow stimmt gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB 
dem Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „HyGas-Anlage 

Quastenberg" der Stadt Burg Stargard zu. 

Es werden keine nachbarlichen Belange berührt. 

Gemeinde Holldorf 

Die Gemeinde Holldorf stimmt gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB dem 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „HyGas-Anlage Quas-

tenberg" der Stadt Burg Stargard zu. 

Es werden keine nachbarlichen Belange berührt. 

Gemeinde Pragsdorf 
Die Gemeinde Pragsdorf stimmt gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB dem 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „HyGas-Anlage Quas-

tenberg" der Stadt Burg Stargard zu. 

Es werden keine nachbarlichen Belange berührt. 

28.07.2023 
Gemeinde Lindetal 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Die Gemeinde Lindetal stimmt gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB dem 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „HyGas-Anlage Quas-
ten-berg" der Stadt Burg Stargard zu. 

Es werden keine nachbarlichen Belange berührt. 

06 Bauernverband MV 

07.09.2023 

Im Namen des Bauernverband Mecklenburg-Strelitz bedanke ich mich für die 
Beteiligung in oben genannter Sache und nehme wie folgt Stellung. 

Wir können keine Einwände bezüglich des geplanten Vorhabens feststellen. 

07 Bergamt Stralsund 

12.09.2023 
Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quasten-

berg" der Stadt Burg Stargard 

berührt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie 

keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des 
Bergamtes Stralsund. 

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen 

oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. 

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Ein-
wände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

09 BUND M-V 

08.09.2023 
Im Auftrag des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke 

ich für die Beteiligung am Verfahren und nehme heute fristgerecht wie folgt 
Stellung: 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Wir äußeren folgende Bedenken zur Planung: 

1 Allgemeines 

1.1 Alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zur dauerhaften Sicherung in 

das Kataster der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des LUNG einzutragen. 

2 Gesetzlich geschützte Bäume, Alleen und Biotope 
2.1 Nach Umweltbericht S. 9 kommt im Plangebiet eine gesetzlich geschützte 

Allee bzw. kommen gesetzlich geschützte Einzelbäume vor. Diese sind im Be-
bauungsplan jedoch nicht eingezeichnet. Sie sind zur rechtlichen Sicherung als 

dauerhaft zu erhalten in Text und Karte in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

2.2 Nach Umweltbericht S. 9 kommt im Plangebiet ein gesetzlich geschütztes 

Biotop vor. 

Den Karten des LUNG zufolge, handelt es sich dabei um eine naturnahe Feldhe-
cke (Gis-Code: 0508-412B5136). Diese wird in der aktuellen Biotoptypkartierung 

jedoch als PHZ (Siedlungshecke aus heimischen Gehölzen) kartiert. Der Bio-
toptyp PHZ hat jedoch keinen Schutzstatus als gesetzlich geschütztes Biotop. 

Dennoch wird er in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung so behandelt, als wäre 

es ein gesetzlich geschützter Biotoptyp. 
In diesem Punkt ist Klarheit zu schaffen, ob die vorliegende Struktur noch dem 

gesetzlichen Schutz unterliegt oder nicht. Wenn der gesetzliche Schutz noch 
wirksam ist, dann ist das Biotop zur rechtlichen Sicherung in Text und Karte in 

den Bebauungsplan zu übernehmen. Außerdem sind potenzielle Veränderungen 
(Beispielsweise in der Ausdehnung des Biotopes) an das LUNG als zuständige 

Fachbehörde zu übermitteln. 

Sollte der gesetzliche Schutzstatus erloschen sein, ist dies ebenfalls an das LUNG 
zu übermitteln. Entsprechend ist auch die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung an-

zupassen. 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Die gesetzlich geschützte Allee besteht aus wenigen Einzelbäumen 
im Bereich der Landesstraße 33. Von den Vorhabenflächen sind sie 

durch ein Gewässer getrennt. Von einer Beeinträchtigung der 
Standorte ist nicht auszugehen. Zur Verkehrsfläche der L 33 wird 

ein Abstand von mindestens 25 m eingehalten (Anbauverbotszone). 

Zwischen den Baukörpern und den Alleebäumen liegt u.a. ein Fließ-
gewässer mit Gewässerrandstreifen und eine Anpflanzungsfläche. 

Die Gehölzflächen liegen innerhalb des Geltungsbereichs. Der Vor-

entwurf des Bebauungsplans setzt die gesamte Grundfläche des Ge-

hölzes mit entsprechenden Ergänzungen durch Gehölzsäumen und 
Anpflanzungen, im weiteren Verlauf der Straße, als Flächen zum 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern, und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a und Abs. 6 BauGB) fest. 

Die Flächen des Bestandsbiotops werden im Entwurf abweichend 

hiervon als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b und Abs. 
6 BauGB) festgesetzt. 

Seite 7 von 69 



     
 

   

 
   

        

    
 

 
 

  
         

        
   

 
 

       

      
  

 

 
 

       

        
      

 
 
 
 
 
 
 

        

  
 

            

   
 

         
        

  
 

 

 
 

 
 

     
       

   

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

  

 

 
  

 

 
 

Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

2.3 Alle Bäume im Plangebiet, die erhalten bleiben sollen, sind während der 

Bauphase nach DIN 18920 zu schützten. 

3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

3.1 Bei der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde der Leistungsfaktor der ge-
planten Kompensation (Pflanzungen auf dem Grundstück) allgemein mit 1 an-

genommen. Dabei befinden sich mehrere Störquellen in der Nähe der Aus-
gleichsmaßnahme. Daher ist ein entsprechend verminderter Leistungsfaktor von 

0,5 bzw. 0,85 anzunehmen. 

3.2 Alle Vermeidungs- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (auch das Erwerben 

von Punkten aus einem Öko-Konto) sind zur rechtlichen Sicherung in Text und 
Karte in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

4 Artenschutz 

4.1 Zu konkreten Belangen des Artenschutzes kann noch keine Stellung genom-

men werden, da sich der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur Zeit noch in Auf-
stellung befindet. Bei der Erstellung ist besonders auf folgende Arten(-guppen) 

zu achten: 

4.1.1 Generell ist im Plangebiet mit dem Vorkommen verschiedener Brutvögel 

zu rechnen, insbesondere im Bereich der Gehölze. 

4.1.2 An allen Bäumen und ggf. auch im Bereich der Gebäude ist mit dem Vor-

kommen von Fledermäusen zu rechnen. 

4.1.3 Im Bereich des Gewässers ist mit dem Vorkommen von Amphibien zu rech-
nen, vor allem da im weiteren Umfeld mehrere gesetzlich geschützte Gewässer-

biotope vorkommen. 

Abwägung 

Art und Umfang der geplanten Kompensation wurden in der Darge-
stellten Form von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte bestätigt. 

Die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft soll ins-
gesamt im Rahmen eines Ökokontos sichergestellt werden. Das 

Ökokontos wird in den Unterlagen benannt. 

Der Bearbeitungsumfang wurde mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde vorabgestimmt. Die Flächen werden derzeit als temporäre 
Lagerflächen des angrenzenden Milchviehbetriebs genutzt. Durch 

die Lagerung der landwirtschaftlichen Produkte und Fahrwege ist 
die Vegetationsbedeckung teilweise gering. Vor diesem Hinter-

grund sollen artenschutzrechtliche Belange im Rahmen des Um-

weltberichts geprüft werden. Auf die Ausarbeitung eines arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrags wird daher verzichtet. 

Die Gehölzflächen, Bestandsgebäude und Gewässer bleiben insge-

samt erhalten. Diese werden mit naturnahen Gewässerrandstrei-
fen, weiteren Heckenanpflanzungen und Gehölzsäumen versehen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Sollten uns Erkenntnisse aus aktuellen fachlichen Erhebungen zum Naturhaus-

halt vorliegen, die Auswirkungen auf die vorliegende Planung besitzen können, 
behalten wir uns weiteren Vortrag vor. 

Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen und uns über das Ab-
wägungsergebnis zu informieren. 

11 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra I 3 

22.08.2023 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidi- „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

gungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vor- Stellungnahme zur Kenntnis" 
haben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

12 Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung 

a)01.08.2023 

Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-

tigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahr-

zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Im Planbereich befinden sich zurzeit keine Telekommunikationslinien der Deut-

schen Telekom AG. 

Die "Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG 

bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)" ist zu beachten (siehe Anlage). 

Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur 

für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Siehe Pläne im Anhang 
Zu den Leitungen im Geltungsbereich wird ein Hinweis in die Plan-

zeichnung aufgenommen. Im Rahmen des Bauantrags nach b)24.08.2023 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, 

in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten. 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüg-
lich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes und 

für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen ausschließlich per Email an die: bauleitpla-
nung@ericsson.com 

13 e.dis AG 

25.07.2023 
Abfrage über das Planauskunftsportal der Gesellschaften: bayernwerk netz, 

Schleswig-Holstein Netz, HanseGas, e.dis und avacon. 

Anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft. 
Im Bereich Ihrer Spartenanfrage befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS 

Netz GmbH. 

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar. 

Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben: Strom-NS, 
Strom-MS, Indexplan, Gesamtmedienplan, Merkblatt zum Schutz der Vertei-

lungsanlagen 

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einwei-

sung, insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpart-
ner' auf Seite 3, die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz 

der Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne. 

Über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehö-

ren z. B. Rohrleitungen, Stationen, elektrische Freileitungen und Kabel, 

Abwägung 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind die erforderlichen 

Abstimmungen hinsichtlich des Leitungsschutzes und ggf. von Lei-
tungsverlegungen mit den Leitungsträgern durchzuführen. 

Zu den Leitungen im Geltungsbereich wird ein Hinweis in die Plan-

zeichnung aufgenommen. Am nördlichen Rand des Geltungsbe-
reichs verläuft eine Freileitung (Mittelspannung) der E.dis AG. 

Die Leitung verläuft außerhalb der durch Baugrenzen bestimmten 
Baubereiche. 

Für den Bereich werden keine Pflanzungen mit hochwüchsigen Ge-

hölzen vorgesehen. Ein Schutz der Leitung während der Bauphase 
ist sicherzustellen. 

Im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach 
(BImSchG) sind die erforderlichen Abstimmungen zum Vorgehen 

bei der Sicherung der Leitung abzustimmen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer – und Messkabel, Erdungs-

anlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen. 
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetrei-

bers befinden, müssen bei den zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetz-
betreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …) eingeholt 

werden. 

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen. 

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum). 

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt! 

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anla-

gen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-/Hilfseinrichtungen, insbesondere für 
Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr. 

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hoch-

spannung 6m) von Verteilungsanlagen ist der genaue Verlauf, insbesondere die 

Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in leitungsscho-
nender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen. 

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpart-

ner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise" (Seite 4), das "Merkblatt zum 
Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln 

besonders zu beachten. 

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem 

nachgefragten Gebiet. 

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der 
Auskunftserteilung wieder. 

Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort 
vorliegen. 

Kontaktadresse / 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Meisterbereich 

E.DIS Netz GmbH, Altentreptow +49 3961-22913013 

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner 
Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig 

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung: 
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zu-

ständigen Ansprechpartner in Verbindung. Die Durchführung des Einweisungs-
termins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der E.DIS Netz GmbH 

und Ihrem Unternehmen bestätigt werden. 

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohran-
lagen/ Kabel) in Planung/ im Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der 

e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte wenden sie sich an Tel.: 
+49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net. 

Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung: 
Standort Altentreptow 

Holländer Gang 1 
17087 Altentreptow 

E-Mail: EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de 
Stromversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3112 

Gasversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3013 

Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000 
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321 

(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 
7332333) 

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz 

GmbH eingeholt werden, falls irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungs-

führung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend ausgeführt werden. 
Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Aus-

kunft" müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Weitere besondere Hinweise: 

Hinweise: 

Achtung: Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben per Mail vom 24. Juli 2023 und 
teilen Ihnen mit, dass vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung un-

seres vorhandenen Anlagenbestandes gegen den Teilflächennutzungsplan der 
Stadt Burg Stargard mit den Ortsteilen Quastenberg, Lindenhof, Sabel, 

Bargendsdorf und Kreuzbruchhof, 6. Änderung, Sondergebiet Gülleverwertungs-
anlage (SO GVA) keine Bedenken bestehen. Im angefragten Gebiet befinden 

sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens (siehe beiliegende Sparten-

auskunft 0897147-EDIS). Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich 
werden, erbitten wir einen rechtzeitigen Antrag, aus welchem die konkreten 

Baugrenzen ersichtlich sind. 
Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die Umver-

legung unserer Anlagen unterbreiten. Im Rahmen vorhabenkonkreter Planungen 

halten wir deshalb eine Rücksprache mit uns für erforderlich. Für den Anschluss 
an unser Versorgungsnetz ist eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen er-

forderlich. Dazu sind wir auf geeignete Flächen im öffentlichen Bauraum gemäß 
DIN 1998 angewiesen, wobei wir eine Verlegetiefe für Kabel von 0,60 bis 0,80 

m vorsehen. Zur weiteren Beurteilung des Standortes, insbesondere zur Ein-

schätzung der Aufwendungen für die künftige Energieversorgung, benötigen wir 
rechtzeitig einen Antrag mit folgenden Informationen: - Lage- bzw. Bebauungs-

plan, vorzugsweise im Maßstab 1 : 500; - Erschließungsbeginn und zeitlicher 
Bauablauf; - Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf des Baugebietes; - vor-

gesehene Ausbaustufen mit zeitlicher Einordnung, insbesondere Baustrombe-
darf; - Namen und Anschrift der Bauherren. Nach Antragstellung 

unterbreiten wir dem Bauherren ein entsprechendes Kostenangebot für den An-

schluss an unser Versorgungsnetz. Als Ansprechpartner für Erschließungen wen-
den Sie sich bitte an unseren Mitarbeiter Herrn Uhteg, Tel.: 03976 2807 3025, 

E.DIS-Standort Torgelow, Borkenstraße 2 in 17358 Torgelow. 

Siehe Leitungspläne im Anhang 

14 GASCADE Gastransport GmbH 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

01.08.2023 

Wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 
WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. 

KG. 

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer An-
lagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese un-
Stellungnahme zur Kenntnis" 

sere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen 
stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbe-

darfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunter-
lagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Be-

gründung oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend. 

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

15 GDMcom 

31.07.2023 

Abfrage über das Bundesweite Informationssystem für Leitungsrecherchen 
(BIL). 

Bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft 

zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagenbetreiber: 

Anlagenbetreiber, Hauptsitz, Betroffenheit, Anhang „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Erdgasspeicher Peissen GmbH, Halle, nicht betroffen, Auskunft Allgemein Stellungnahme zur Kenntnis" 
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) ¹, Schwaig b. 
Nürnberg, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 

ONTRAS Gastransport GmbH ², Leipzig, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 
VNG Gasspeicher GmbH ², Leipzig, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren 
Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der 
Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG). 
2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG 
– Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal 
integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem 
Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH 
(nunmehr firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem 
Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH 
übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen. 

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der 

vorgenannten Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber 
gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind! 

Anhang - Auskunft Allgemein 

zum Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 “HyGas-Anlage 

Quastenberg“, OT Quastenberg der Stadt Burg Stargard - Vorentwurf 

PE-Nr.: 08957/23 
Reg.-Nr.: 08957/23 

ONTRAS Gastransport GmbH 

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
VNG Gasspeicher GmbH 

Erdgasspeicher Peissen GmbH 

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden 

Planungen der/s oben genannten Anlagenbetreiber/s. 
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden 
oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es 

notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch 

den Bauausführenden rechtzeitig - also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn -
eine erneute Anfrage zu erfolgen. 

Weitere Anlagenbetreiber 

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden 
können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zuständig ist. 

16 Handwerkskammer Ostmecklenburg- Vorpommern 

07.08.2023 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass aus der Sicht unseres Hauses zum angefrag-

ten Planungsanliegen und den daraus abgeleiteten Festsetzungen 

- keine Einwände – „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

erhoben werden. 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

Handwerkliche Nutzungsinteressen werden in erkennbarer Weise nicht berührt. 
Eine weitere Beteiligung am laufenden Verfahren wird nicht als notwendig er-

achtet. 

17 Hauptzollamt Neubrandenburg 

22.08.2023 

Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erhebe ich aus zollrechtlicher 
und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Entwurf Vorhabenbezo- „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

gener Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quastenberg" und 6. Änderung des Stellungnahme zur Kenntnis" 

Teilflächennutzungsplans der Stadt Burg Stargard. 

19 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

01.09.2023 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Un-

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

ternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unserer-

seits derzeit nicht geplant. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

23 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

30.08.2023 „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den einge- Stellungnahme zur Kenntnis" 
reichten Unterlagen vom 24.07.2023 keine Stellungnahme ab. 

24 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 

26.07.2023 

Zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale 

Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern (LPBK M-V) um Stellungnahme als Träger öffentlicher Be-

lange. 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Lan-
„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die desrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastro-

phenschutz an den als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis 

bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 

Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklen-
burg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 

Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Ge-

fährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich aus-

zuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen 
über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 

Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittel-

belastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebühren-
pflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsber-

gungsdienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen 
Angaben. 

Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung 
empfohlen. 

25 Landesforst M-V, -Anstalt des öffentlichen Rechts-

26.07.2023 

Der Vorstand der Landesforstanstalt M/V hat mich zuständigkeitshalber mit ei-

ner Stellungnahme zu der o.g. Änderung des Teilflächennutzungsplans beauf-
tragt. Bezugnehmend auf die Planungsunterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Das Gebiet des Teilflächennutzungsplans liegt im Hoheitsbereich des Reviers 
Tannenkrug des Forstamtes Neustrelitz. Die Landesforstanstalt Mecklenburg-

Vorpommern hat als untere Forstbehörde bei ihrer Stellungnahme die Einhal-

tung des Landeswaldgesetzes M/V und forstliche Belange zu prüfen. 
Gemäß § 20 Abs. (1) Landeswaldgesetz M-V (LWaldG)1 ist „…zur Sicherung 

vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher An-
lagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhalten…“. 
Die nächstgelegene Waldfläche befindet sich ca. 700 m südwestlich des Ände-
rungsgebiets und somit des B-Plangebiets Nr. 28. Es ist der Quastenberger 

Wald in der Gemarkung Burg Stargard, Flur 11. 

Bei der geplanten Änderung sind forstliche Belange nicht betroffen. Das gilt 
ebenso für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. 

Ich stimme dem Vorhaben zu. 

26 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bauamt/Kreisplanung Bauleitplanung 

05.09.2023 

Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat die Aufstellung der Satzung 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quasten-
berg“ beschlossen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Die Stadt Burg Stargard führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB durch. 

Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hier-
bei beraten. 

Zur Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

28 "HyGas-Anlage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard wurde dem Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung (Stand: April 
2023) zugesandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten. 

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard, 
bestehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B – Text und der Begründung 

nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines/ Grundsätzliches 

1. Die Stadt Burg Stargard führt im Hinblick auf eine beabsichtigte Ansiedlung 
eines Vorhabenträgers u. a. ein verbindliches Bauleitplanverfahren durch. Ge-

plant ist östlich des Betriebshofes der Milchhof Burg Stargard GmbH eine Gülle-

verwertungsanlage zu errichten. Die in dem Milchviehbetrieb insgesamt anfal-
lende Rindergülle soll hiermit vollständig verwertet und aufbereitet werden. 

Mit der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-

Anlage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard sollen hierfür planungsrechtliche 
Voraussetzungen geschaffen werden. 

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 3,6 ha. 

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungs-

pflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB). 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Eine aktuelle landesplanerische Stellungnahme vom 28. August 2023 liegt mir 

vor. Danach ist der o. g. Bebauungsplan mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwick-
lungsgebotes kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls 

abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 – 4 BauGB). 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Burg Stargard ist in der Fassung der 1. Än-

derung mit Ablauf des 03. Juni 2006 rechtswirksam geworden. Darin werden 
für das o. g. Plangebiet Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Somit ist der 

o. g. Bebauungsplan nicht aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan ent-
wickelt. 

Um diesem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, führt die Stadt Burg Star-

gard gleichzeitig zur Aufstellung des Bebauungsplans die 6. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes durch. Sie nutzt damit die Möglichkeit des Parallelverfah-
rens nach § 8 Abs. 3 BauGB. 

Darauf hinweisen möchte ich, dass das Parallelverfahren eine verfahrensrecht-

liche Besonderheit des Entwicklungsgebotes ist. Soll von der Möglichkeit des § 
8 Abs. 3 Satz 2 BauGB Gebrauch gemacht werden, muss dabei mit hinreichen-

der Sicherheit feststehen, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstel-

lungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. Im Ergebnis muss das 
Entwicklungsgebot eingehalten werden. 

Auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 

2 BauGB durch die höhere Verwaltungsbehörde – hier: Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte – vor Rechtskraft der Flächennutzungs-

planänderung in dieser Verfahrenskonstellation weise ich vorsorglich 

hin. 

4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Die aufgeführten Pläne werden vorgelegt. Ein Durchführungsver-

trag ist in Vorbereitung. Der Durchführungsvertrag wird vor Sat-

zungsbeschluss des Bebauungsplans geschlossen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei be-

kannte Elemente: 

*den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
*den Durchführungsvertrag und 

*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 
BauGB somit an bestimmte Voraussetzungen gebunden: 

- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und 

Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur 

Tragung der Planungs- und Erschließungskosten im Durchführungs-
vertrag verpflichten. 

- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der 

Erschließung bereit und in der Lage sein. 
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

bzw. bei einer Zulässigkeitsprüfung während der Planaufstellung im 
Sinne des § 33 BauGB bereits zu diesem Zeitpunkt. Ein bloßes Glaub-

haftmachen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus. 
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kre- Ein Nachweis über das Flächeneigentum bzw. die Verfügungsbe-
ditzusage geeigneter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nach- rechtigung wird seitens des Vorhabenträgers vorgelegt. 
gewiesen werden. 

- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen 
sein, auf die sich der Plan erstreckt. 

Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte 

Anwartschaft auf den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privat-
rechtliche Verfügungsberechtigung nachzuweisen. (Dies gilt auch für 

Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen 

bzw. bei einer Zulässigkeitsprüfung während der Planaufstellung im 
Sinne des § 33 BauGB bereits zu diesem Zeitpunkt. 

- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss bzw. 

bei einer Zulässigkeitsprüfung während der Planaufstellung im Sinne 
des § 33 BauGB bereits zu diesem Zeitpunkt, nach § 10 Abs. 1 BauGB 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorha-
benträger und der Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines 

nach Kommunalrecht notwendigen Gemeinderatsbeschlusses.) 

Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Be-

schluss über die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein 
Rechtsanspruch darauf besteht grundsätzlich nicht. 

Die Begründung des Bebauungsplans wird um das Kapitel „Durch-
führungsvertrag“ ergänzt. Die Inhalte des Durchführungsvertrags 

werden hinsichtlich der allgemeinen Vertragsinhalte, der geplanten 

Baumaßnahmen, der Erschließung und der landschaftspflegeri-

Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den 
schen Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 

Durchführungsvertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durch-

führung der Baumaßnahme und der Erschließung auch auf die Verpflichtung 
des Vorhabenträgers eingehen. Weiterhin muss alles, was mit dem Durchfüh-

rungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begründung eingehen, soweit es 
für die planerische Abwägung von Bedeutung ist. 

Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages Die Anregung wird aufgenommen. Im vorhabenbezogenen Bebau-

notwendiger Bestandteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach ungsplan werden die Anlagen und Ziele der Planung nur allgemein 

§ 12 Abs. 1 BauGB relevant sind. beschrieben. 

5. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a 
BauGB hin. 

Im Durchführungsvertrag wird das Vorhaben konkret beschrieben, 

sodass hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der 

Den Gemeinden wird hiermit nämlich die Möglichkeit eröffnet, in einem vorha-
Vorhabenträgern verpflichtet. 

benbezogenen Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, 
sondern darüber hinaus die zulässigen Nutzungen allgemein zu beschreiben 

und sich nur im Durchführungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen. 

Baugebiete können hiernach also nach BauNVO festgesetzt werden. Die Art 
der baulichen Nutzung wird in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Im Durchführungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret zu beschrei-

ben, dass hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhaben-
träger verpflichtet. 

Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die Eine entsprechende Festsetzung zum Durchführungsvertrag wird in 
für die Errichtung und den Betrieb der Gülleverwertungsanlage notwendig sind, den Bebauungsplan aufgenommen. 
die zu realisierenden Ausgleichsmaßnahmen, usw. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwen-
dung des § 9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, 

dass `im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben 

zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet `. 

Zu einem späteren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch 
eine im Vergleich zu einer Planänderung verhältnismäßig einfachen Änderung 

des Durchführungsvertrages die Zulässigkeit des Vorhabens modifiziert wer-

den. 
Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder während 

der Nutzung des Vorhabens herausstellt, dass sich die ursprünglich als zutref-
fend erachteten Bedürfnisse geändert haben. 

Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren 

Verfahren zu beachten. 

II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in 

welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbe-
lange für die Umweltprüfung erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei 
beraten. 

Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den 

erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB folgende Stellungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

1. Aus naturschutzrechtlicher und –fachlicher Sicht wird zu vorliegendem Vor-

entwurf wie folgt Stellung genommen. 

Eingriffsregelung 
Dem eingereichten Vorentwurf des Umweltberichtes inkl. der Eingriffs- Aus-

gleichsbilanzierung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage 
Quastenberg“ der Stadt Burg Stargard kann rechnerisch und fachlich gefolgt 

werden. 
Im weiteren Verfahren sind die Kompensationsmaßnahmen für den Ausgleich 

der 30.414,48 Flächenäquivalente genau festzulegen. Aufgrund der Auswir-

kung der geplanten Baumaßnahmen auf das Landschaftsbild, wird eine stand-
ortnahe Realkompensation von der unteren Naturschutzbehörde bevorzugt. 

Die katastermäßigen Bezeichnungen des/der Standorte/s sind hierbei anzuge-
ben bzw. in einem Lageplan darzustellen. 

Die tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit der für den Ausgleich und den Er-

satz benötigten Flächen ist nachzuweisen. 

2. Seitens der unteren Wasserbehörde ergehen folgende Hinweise. 

Oberflächengewässer 
Einleitung in ein Oberflächengewässer: 

Bei dem Graben entlang eines Teilabschnittes der angrenzenden Landesstraße, 
welcher für das Vorhaben die Vorflut bildet, handelt es sich um ein Gewässer 

II. Ordnung, N18/22 bzw. OTOL-2700 Rowabach, im Bestand der zu un-

terhaltenden Gewässer des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) „Obere Ha-
vel/ Obere Tollense“. 

Das anfallende, gering verschmutzte Niederschlagswasser und behandelte, ge-

reinigte Prozesswasser soll in das o. g. Gewässer abgeleitet werden. Es handelt 
sich hierbei um erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen nach §§ 8, 9 WHG. 

Es sind daher wasserrechtliche Erlaubnisse mit vorgesehenen Einleitmengen 

unter Beachtung der technischen Regelwerke (für Nieder-schlagswasser DWA-
Arbeitsblattes A102) zu beantragen. Zudem ist die Einleitung mit dem zustän-

digen Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/ Obere Tollense“ abzustim-
men. Die schadlose Abführung der Einleitmengen durch das 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Die Vorhabenflächen werden zur Vermeidung einer Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes eingegrünt. Die Kompensation von Ein-

griffen in Natur und Landschaft erfolgt jedoch darüber hinaus je-
doch im Rahmen eines Kompensationspools. Die Kompensation von 

Eingriffen in die Natur und Landschaft wird - unter Nennung von Art 
und Form des genehmigten Flächenpool - im Durchführungsvertrag 

zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger gesichert. 

Die Bezeichnung des Gewässers wird in die Begründung des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans aufgenommen. 

Das anfallende, gering verschmutzte Niederschlagswasser und das 
behandelte, gereinigte Prozesswasser soll in das o.g. Gewässer ein-

geleitet werden. Hierzu ist, im Rahmen des nachfolgenden Geneh-

migungsverfahrens nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG), eine wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 WHG einzuho-

len. Alternativ kann das anfallende Wasser gespeichert und zur 
landwirtschaftlichen Beregnung eingesetzt werden.  
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Oberflächengewässer ist in den Erlaubnisunterlagen nachzuweisen. Mit dem 

Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung (Baube-
schreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.) und das Abstimmungser-

gebnis mit dem Wasser- und Bodenverband einzureichen. 

Außerdem ist für die geplante Einleitung des anfallenden Abwassers (Nieder-
schlagswasser und Prozesswasser) ein wasserrechtlicher Fachbeitrag ge-

mäß Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot der LAWA Bund-/ Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser vorzulegen, da das Gewässer ein nach EU-WRRL-

berichtspflichtiges Fließgewässer ist (Rowabach OTOL-2700). Zuständige 

Behörde für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist hier das StALU 
MS. Eine Stellungnahme des StALU MS ist deshalb einzuholen und der unteren 

Wasserbehörde mit den Antragsunterlagen vorzulegen. Von einer Beteiligung 
des StALU MS am o. g. Planverfahren gehe ich grundsätzlich aus. 

Abstand der Anlage zum Gewässer II. Ordnung: 

Vom offenen Gewässern II. Ordnung, Graben N18/22, ist ein Abstand von 5m 

(ab Böschungsoberkante) von jeglicher Bebauung freizuhalten, dies gilt auch 
für Einfriedungen. 

Die Errichtung eines naturnahen Gewässersaumstreifens, der auch der Gewäs-
serunterhaltung dient, wird durch die untere Wasserbehörde grundsätzlich be-

grüßt. Die konkreten Planungsunterlagen hierzu sind mit der unteren Wasser-

behörde und dem zuständigen WBV abzustimmen. 

Begründung: 
Für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten sowie zur Vermeidung von Havarien 

wird durch die untere Wasserbehörde gemäß § 100 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) ein ausreichender Abstand zum Gewässer von 5m gefordert. Anlagen 

in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind gemäß § 36 WHG so zu 

errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass keine schädlichen Gewässer-
veränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr er-

schwert wird, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. 

3. Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht wird auf Folgendes hingewie-
sen. 

Abwägung 

Ein wasserrechtlicher Fachbeitrag wird im Rahmen der nachfolgen-

den Genehmigungsverfahren bereitgestellt. 

Die Planzeichnung wird angepasst. Ein, zur Unterhaltung des Ge-

wässers befahrbarer, naturnaher Gewässersaumstreifen mit einer 

Breite von 5 m wird von Anpflanzungen freigehalten. 

Eine Bebauung des Gewässerrandstreifens ist nicht vorgesehen. 

(vgl. Baugrenze zur Wahrung der Anbauverbotszone der angren-

zenden Landesstraße). 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Altlasten gemäß § 2 BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benann-

ten Fläche entgegenstehen, sind der Unteren Bodenschutzbehörde beim Um-

weltamt des Landkreises zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um das Gelände einer Tierhaltungsan-
lage. Grundsätzlich ist bei ehemaligen Stallanlagen davon auszugehen, dass 

hier mit wasser- und/ oder boden-gefährdenden Stoffen umgegangen wurde. 
Von daher sind diese Flächen als Verdachtsflächen zu betrachten, die mit 

schädlichen Bodenverunreinigungen belastet sein können, die auf der Grund-

lage abfallrechtlicher Bestimmungen beseitigt werden müssen. 

Ziel des vorhabenbezogenen B-Planes ist es Baurecht für die Errichtung einer 
Synthesegas „HyGas“-Anlage zu schaffen. Bei dem beabsichtigten Bauvorha-

ben kann davon ausgegangen werden, dass in den Boden eingegriffen wird; es 
zu Bodenaufbrüchen, -umlagerungen sowie Einträgen in den Boden kommen 

wird. 

Bodenschutzrechtliche sowie abfallrechtliche Belange sind in der Begründung 
Ein Kapitel „Abfallrecht und Bodenschutz“ mit den beschriebenen 

zur Satzung nicht hinreichend berücksichtigt worden, so dass der Stadt Burg 
Regelungen wird in die Begründung aufgenommen. Stargard als Planungsträger empfohlen wird, nachfolgende Ergänzungen in die 

Begründung zur Satzung aufzunehmen. 

Um dem Vorsorgegrundsatz des § 1 Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-

V zu genügen, wird der Stadt Burg Stargard aufgrund unzureichender Aussa-
gen zum Bodenschutz und zum Abfallrecht empfohlen, in die Begründung der 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage 
Quastenberg“ einen Punkt „Bodenschutz und Abfallrecht“ wie folgt zu ergän-

zen: 

12.X. Abfallrecht und Bodenschutz: 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den 
Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderun-
gen hervorgerufen und somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten 
werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG und des 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei boden-
schädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vor-
sorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. 
Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu 
vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem 
möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 

Sollten bei Erdaufbrüchen organoleptische Auffälligkeiten auftreten (z. B. abar-
tiger Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste al-
ter Ablagerungen), ist die Untere Bodenschutzbehörde beim Umweltamt des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren. 

Sollten bei Bodenaufbrüchen kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub wie 
beispielsweise asbesthaltige Materialien, Teerpappen bzw. mit Teerpappen be-
haftete Baustoffe oder verkohlte Holzreste zutage treten, sind diese als gefähr-
licher Abfall einzustufen. 
Gefährlicher Abfall darf nur in dafür zugelassene Anlagen durch entsprechende 
Unternehmen entsorgt oder behandelt werden. 
Bei Abbruch, Transport und bei der Ablagerung von Zementasbestbestandtei-
len (Abfallschlüsselnummer 170105) sind die Forderungen der Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe (TRGS 519) strikt einzuhalten. 
Die zu deponierenden Bestandteile sind getrennt von anderen Bauabfällen auf 
die Deponie Rosenow zu entsorgen. Eine Vermischung mit anderen Abfällen ist 
untersagt. 

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschrif-
ten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes 
M-V (AbfWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverord-
nungen zu erfolgen. 

Bei den Bauarbeiten anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen 
Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Haus-
müll oder hausmüllähnliche Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 
AbfWG M-V). 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

III. Sonstige Hinweise 

Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quastenberg" 
der Stadt Burg Stargard folgende Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum 

durchzuführenden Verfahren geben: Die textliche Festsetzung Nr. 2 wird geändert und um ein Höhenbe-

1. Unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Normenklarheit möchte ich hier im 
zugssystem ergänzt. 

Wesentlichen auf die folgenden grundsätzlichen Aspekte verweisen: 

- In der Bei der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die 

erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen (§ 18 Abs. 1 

BauNVO). 
Als Höhenfestsetzung soll laut Festsetzung Nr. 2 die Firsthöhe auf 

20m über dem gewachsenen Boden gelten, höchstens jedoch 
105m üNN. Hier ist noch das verwendete Höhenbezugssystem 

zu ergänzen, um die Bestimmtheit dieser städtebaulichen Fest-set-

zung eindeutig klarzustellen. (Das aktuellste Höhenbezugssystem 
ist DHHN2016.) 

Da es sich bei den vorliegenden Unterlagen um einen Vorentwurf handelt, „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
gehe ich davon aus, dass die Stadt diese grundsätzlichen Gesichtspunkte im Hinweise zum Verfahren zur Kenntnis" 
weiteren Verfahren berücksichtigen wird. Deshalb gehe ich hier im Einzelnen 

nicht weiter darauf ein. 

2. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteili-

gung die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller An-
lagen (z. B. Grünordnungspläne, Gutachten) und den nach Einschätzung 

der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Na-
turschutzverbänden. „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Hinweise zum Verfahren zur Kenntnis" 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten um-

weltbezogener Informationen ausgelegt werden. 

Dies erfordert einen grob gegliederten Überblick derjenigen Umweltin-
formationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt 

werden. 
Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste Einschätzung darüber er-

möglichen, ob die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht 
abgedeckte Umweltbelange berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Gehör verschaffen will. 

Hinweise zum Verfahren zur Kenntnis" Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffent-
licher Belange ohne überblicksartige Gliederung verfehlt diese Anstoßwirkung. 

Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltre-

levanten Stellungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu eben-
falls eine entsprechende Aussage zu treffen. 

Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zwar unbeachtlich ist, 
wenn im Auslegungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgeschriebe-

nen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte Unterlassen dieser Angaben 

bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemäß § 214 BauGB, was zur Unwirk-
samkeit des Bauleitplans führt. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass diese Regelung laut geltender 
Rechtsprechung einer Ausnahme nicht zugänglich ist!! 

Auf § 4a Abs. 4 BauGB mache ich insbesondere aufmerksam. 

Danach sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zu-

sätzlich ins Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des 

Landes zugänglich zu machen. 

30 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

07.09.2023 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

Die uns mit Schreiben vom 24.07.2023 übergebenen Unterlagen wurden durch 

die Fachbereiche unseres Unternehmens geprüft. Wir erteilen diese Stellung-
nahme im Namen der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw), der 

neu-medianet GmbH (neu-medianet) und der Tollenseufer Abwasserbeseiti-
gungsgesellschaft mbH (tab). 

Allgemein 

Bei einer geplanten Neubebauung/Neuerschließung sind neu.sw, die tab mbH Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden we-
und die neu-medianet GmbH frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Im sentliche, dem Vorhaben ggf. entgegenstehende Belange abge-
Vorfeld der Erweiterung/Erschließung der Bebauungen des B-Plangebietes 

prüft. Regelungen hinsichtlich der erforderlichen Leitungen erfolgen 
müssen die Leistungen der vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze überprüft 

erst, sobald die abschließende Lage der Anlagen und Nebenanlagen werden, inwieweit diese für die geplante Erweiterung ausreichend dimensio-
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bekannt ist. niert sind. Gegebenenfalls müssen an den innerörtlichen oder vor- bzw. nach-

gelagerten Ver- und Entsorgungsnetzen Erweiterungen vorgenommen werden. 

Ggf. können Um- und/oder Neuverlegungen von Medien notwendig sein. Die Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Rahmenbedingungen 

vorgenannten Maßnahmen sind mit Kosten verbunden. Zwischen dem Bau- der vorliegenden Planung abgeprüft. Vertragliche Regelungen zu 

bzw. Erschließungsträger und neu.sw/tab/neu-medianet ist ein Investitionssi- den Bedingungen der Netzeinspeisung sind zwischen Netzbetreiber-

cherungsvertrag zu den Planungs- und Baukosten abzuschließen. Ausführungs- und Vorhabenträger abzustimmen und zu regeln. 

und Lieferzeiten für Planungs- und Bauphasen sind zu beachten. Eine Koordi-

nierung zwischen geplanten Baumaßnahmen ist zwingend erforderlich. 

Bei Neu- oder Umverlegungen sind die Anlagen der neu.sw/tab/neu-medianet 
vorzugsweise im öffentlichen Bauraum unterzubringen. Bei Verlegung auf pri-

vaten Flächen sind im B-Plan entsprechende Flächenkennzeichnungen zur Ein-
räumung von Leitungsrechten vorzusehen. Weiterhin sind die Leitungsrechte 

dinglich und entschädigungsfrei im Grundbuch zugunsten von 

neu.sw/tab/neumedianet zu sichern. 

Auf Baumpflanzungen sowie auf tiefwurzelnde Strauchpflanzungen in Leitungs- Die Lage von Leitungen zur Netzeinspeisung liegen noch nicht ab-
und/oder Kabelnähe ist zu verzichten. Das betrifft sowohl die Neupflanzungen schließend fest. Im Geltungsbereich sind diese Leitungen jedoch 
im B-Plangebiet als auch Ausgleichspflanzungen außerhalb des B-Plangebietes. grundsätzlich zulässig. Regelungen zum Grundbucheintrag sind da-
Geplante Baumpflanzungen sind unter Berücksichtigung notwendiger Nut- her für diese Flächen möglich und erforderlich. Entsprechende 
zungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen an unterirdischen Haupt- und 
Anschlussleitungen/-kabeln festzulegen. Dabei sind Mindestabstände gemäß 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

den Merkblättern FGSV 939, DVGW GW 125 und DWA-M 162 zwingend einzu-

halten und ggf. weitergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

Die geplanten Baum- und Strauchpflanzungen sind bisher nur als Flächensig-
natur dargestellt. Die Darstellung ist zu präzisieren. Geplante Baumstandorte 

sind unter Verwendung der Einzelbaumsignatur zu kennzeichnen. Geplante 
Strauchpflanzungen sind als Flächensignatur darzustellen. 

Gasversorgung 

Unter Beachtung nachstehenden Hinweisen wird dem Vorhaben zugestimmt. 

Im Bereich des B-Planes befinden sich keine Gasleitungen von neu.sw. 

Zur Übernahme des Biogases benötigen wir auf der Fläche eine Gasdruckregel-
messanlage, einen Untergrundflüssiggastank und eine dazugehörige Zufahrt. 

Für diese Anlage ist eine Fläche von ca. 25 m x 20 m notwendig. Die erforderli-

chen Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Die Mindestabstände gemäß 
DVGW-Regelwerk G 472 sind einzuhalten. 

Die benötigte Fläche für die öffentliche Versorgung ist im B-Plan festzusetzen. 

Weiterhin sind für die erforderlichen Leitungsverlegungen und Zufahrten Flä-
chenkennzeichnungen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten von 

neu.sw nach § 9 Abs. 1, Nr. 21 BauGB zu ergänzen. Für die lagemäßige Anord-

nung der v. g. Flächen Und Leitungen bitten wir um Übergabe der Anlagenpla-
nung. 

Änderungen sind mit neu.sw abzustimmen. 

Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich des B-Planes befindet sich außerhalb der Trinkwasser-

schutzzonen unserer Wasserfassungen. 

Abwägung 

Regelungen zu Leitungsverläufen und Übergabepunkten sind im 

Rahmen der Ausführungsplanung abschließend festzulegen. 

Hinsichtlich der Baumstandorte erfolgt die abschließende Festle-
gung der Standorte im Rahmen der Ausführungsplanung. 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Da die Lage der Gasdruckregelmessanlage, der Leitungen und der 
Teilflächenzufahrt noch nicht abschließend bekannt ist, regelt der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan diese Punkte nicht abschlie-
ßend. Die Anlagen sind im Bereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans als wesentliche und integrale Teile der Gesamtanlage zu-

lässig. Die abschließende Festlegung erfolgt im Rahmen der Abstim-
mung der Ausführungsplanung. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Im Geltungsbereich befindet sich kein Leitungsbestand der öffentlichen Trink-

wasserversorgung in Rechtsträgerschaft von neu.sw. 

Sollte für den Standort eine Trinkwasserversorgung erforderlich sein, ist durch 
den Grundstückseigentümer rechtzeitig ein Antrag an neu.sw/Netzkundenser-

vice mit verbindlichen Bedarfswerten zu stellen. Auf der Grundlage des Antrags 
prüft neu.sw die Machbarkeit, u. a. im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, ver-

fügbare Netzkapazitäten und Trassenkorridore sowie eine kontinuierliche Was-
serentnahme. Im Falle einer Netzerweiterung ist ein Investitionssicherungsver-

trag zwischen dem Baubzw. Erschließungsträger und neu.sw abzuschließen 

und es erfolgt die Erhebung eines Baukostenzuschusses. neu.sw entscheidet in 
diesem Zuge auch über die Errichtung eines Wasserzählerschachtes an der 

Grundstücksgrenze. 

Bei Unterbringung von Leitungen in Privatstraßen und auf privaten Flächen 
sind im Flächennutzungsplan entsprechende Flächenkennzeichnungen zur Ein-

räumung von Leitungsrechten vorzusehen. Weiterhin sind die Leitungsrechte 

dinglich und entschädigungsfrei im Grundbuch zugunsten von neu.sw zu si-
chern. Die Mindestabstände gemäß DVGW-Regelwerk W 400-1 sind einzuhal-

ten. Überbauungen, auch temporär, sind nicht gestattet. 

Im Geltungsbereich ist eine Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen 
Trinkwassersystem nicht möglich. 

Abwasserentsorgung 

Im Geltungsbereich befinden sich keine öffentlichen Schmutz- und Nieder-

schlagswasserbeseitigungsanlagen in Rechtsträgerschaft der Tollenseufer Ab-
wasserbeseitigungsgesellschaft mbH {tab), für die die Neubrandenburger Was-

serbetriebe GmbH {neu-wab) die Betriebsführung übernimmt. 

neu-medianet GmbH 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 28 
„HyGas-Anlage Quastenberg“ sind erforderliche Leitungen zur An-

bindung und Erschließung der baulichen Anlagen innerhalb und au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen grundsätzlich zuläs-

sig. 

Im Geltungsbereich wird ein Vorlagebehälter für Prozesswasser er-

richtet. Eine Löschwasserversorgung kann aus diesem Behälter si-
chergestellt werden. Abschließende Regelungen zum Löschwasser-

bedarf sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit den zuständi-
gen Stellen für den vorbeugenden Brandschutz abzustimmen. 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Im Planungsbereich befinden sich keine Leitungen der neu-medianet GmbH. 

Es bestehen keine weiteren Hinweise und Einwände zum oben genannten Vor-
haben. 

Allgemeine Hinweise 

Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind stets die Einholung einer Schachterlaubnis 

und die Vereinbarung einer Vor-Ort-Einweisung bei unserem Fachbereich Tech-
nische Dokumentation erforderlich. 

Vorhandene Leitungen, Kabel und Beschilderungen sind zu sichern und zu 

schützen. Bei Kreuzungen sowie bei Parallelverlegungen zu unseren Anlagen 

sind in Bezug auf Baumaßnahmen mit unterirdischem Rohrvortrieb {Pressun-
gen, Bohrungen) generell Such- und Handschachtungen zur Bestimmung des 

genauen Trassenverlaufes und der Tiefenlage der vorhandenen Anlagen im 
Beisein des Leitungseinweisenden des Netzbetreibers vorzunehmen. 

Sofern in den Bestandsplänen dargestellte Anlagen nicht aufgefunden werden, 

ist vor Baubeginn die weitere Vorgehensweise mit dem Leitungseinweisenden 
des Netzbetreibers abzustimmen. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die von uns erstellte DXF-Datei 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es besteht die Möglichkeit, dass Daten 
aus unserem geografischen Informationssystem nicht vollständig exportiert 

wurden. Vergleichen Sie hierzu bitte den Leitungsbestand der anliegenden 

PDF-Datei mit dem der DXF-Datei. 

Freizeichnungshinweise 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen ent-
haltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unver-

bindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass unterirdische Versorgungseinrichtungen nicht zwingend geradlinig 

sind und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von 

Erdbewegungen, auf die das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf 
eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage der 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Ein Hinweis zum Leitungsschutz wird aufgenommen: 

„Leitungsbetreiber sind im Genehmigungsverfahren und bei 
der Bauplanung zu beteiligen. Die Ausbildung der Bau- und Er-
schließungsmaßnahmen (Zuwegung, Transportwege, Lei-
tungsüberfahrten), Verlegung von Versorgungsleitungen und 
die Anbindung an das Netz des öffentlichen Energieversor-
gungsunternehmens sind rechtzeitig abzustimmen.“ 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Versorgungseinrichtungen ist in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungs-

maßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) fest-
zustellen. Die abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Netz-

auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bau-
phase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Auskunft gilt nur für den an-

gefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Versorgungseinrichtungen 
des Versorgungsunternehmens, so dass ggf. noch mit Versorgungseinrichtun-

gen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet werden muss, bei denen 

weitere Netzauskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen 
durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. Stillgelegte Versorgungsein-

richtungen sind in den Plänen unter Umständen nicht dargestellt, können in 
der Örtlichkeit jedoch vorhanden sein. 

Diese Stellungnahme hat eine Gültigkeit von 2 Jahren. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter o. g. Rufnummer an uns. 

31 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 

05.09.2023 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Naturschutz, Wasser und Boden 

Aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)/des gewässerkundlichen Landes-

dienstes (GKLD) ist folgende Auflage für die Umsetzung des Vorhabens erfor-

derlich: 

Das Niederschlagswasser von den Dachflächen ist vorzugsweise vor Ort zu ver-
„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die sickern. Die entsprechenden Anforderungen die Niederschlagsentwässerung 
Stellungnahme zur Kenntnis" sind mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-

platte abzustimmen. 

Begründung 

Auf der Fläche des Vorhabengebietes beginnt mit dem Graben N18/22 der 

nach WRRL berichtspflichtige Wasserkörper OTOL-2700 des Rowabaches. Der 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

bereits als überwiegend künstlich eingestufte Wasserkörper befindet sich in ei- In den Rowabach sollen nur die geringverschmutzen Niederschlags-

nem unbefriedigenden ökologischen Potenzial. Neben den strukturellen und bi- wässer von Dachflächen und Prozesswasser eingeleitet werden. Art 
ologischen Defiziten sorgen auch Überschreitungen der Umweltqualitätsnor- und Umfang der Einleitung von Wasser in den Graben wird im Rah-

men für Stickstoff und Phosphor für die Verfehlung des Bewirtschaftungszieles men eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren abgestimmt 
gutes ökologisches Potenzial. Bei befestigten Hof- und Betriebsflächen ist je- und festgelegt. 

derzeit mit dem Anfall von organisch belastetem Niederschlagswasser zu rech-
nen, welches nicht in den Graben geleitet werden darf. 

Ob ein Altlastverdacht besteht, ist über das Altlastenkataster beim Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte zu erfragen. 

2. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß 

und schadlos zu verwerten (§ 7 KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls 

der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 15 KrWG). „Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

Andere Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 

und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte sind durch das o. g. Vorhaben nicht 
betroffen. 

33 Stadt Neubrandenburg, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Stadtentwicklungsplanung 

06.09.2023 

Die Stadt Burg Stargard beabsichtigt mit der Aufstellung des oben genannten 

Bebauungsplanes die Schaffung von Baurecht für die Errichtung einer Güllever-
wertungsanlage im Ortsteil Quastenberg. Hiermit geht eine notwendig gewor-

dene Änderung der Flächennutzungsplanung für die Teilfläche „Sondergebiet 
HyGas Quastenberg" einher. 

Die Planung bezieht sich auf die lokale Energieerzeugung bzw. Erzeugung von 

Synthesegas. Sie ist standortgebunden an einen vorhandenen Tierhaltungsbe-
trieb sowie eine bereits bestehende Biogasanlage. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

Planerisch bestehen seitens der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg keine Ein-

wände oder Hinweise zu beiden Planverfahren. Weitere, in der Funktion als 
Oberzentrum wahrzunehmende öffentliche Belange, insbesondere der Wohn-

baulandentwicklung und Erholungsvorsorge, werden von diesem Vorhaben zu-
nächst nicht berührt. 

34 Stadt Woldegk 

04.08.2023 

Die Stadt Woldegk hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum vorhaben-

bezogener Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quastenberg" und der 6. Än-
derung des Teilflächennutzungsplans der Stadt Burg Stargard - Teilfläche Son-

dergebiet HyGas Quastenberg keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen 
vorzubringen. 

Öffentliche Belange der Stadt Woldegk werden von der Planung nicht berührt. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

35 Straßenbauamt Neustrelitz 

26.08.2023 
Die Unterlagen zum o.a. Bebauungsplan habe ich bezüglich der vom Straßen-

bauamt Neustrelitz zu vertretenden Belange geprüft. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich linksseitig der L 33 im 

Abschnitt 040 von ca. km 1.650 - ca. km 2.030 bei Quastenberg. 

Im Bereich der Landesstraße wurde für den Ort Quastenberg keine Ortsdurch-
fahrt festgesetzt, so dass sich das Bebauungsgebiet an der freien Strecke der L 

33 befindet. 

Nach § 31 (1) StrWG-MV dürfen bauliche Anlagen an der freien Strecke einer 
Landesstraße in einem Abstand von bis zu 20 Metern, jeweils gerechnet ab be-

festigter Fahrbahnkante, nicht errichtet werden. Die Baugrenze ist entspre-
chend der vg. Regelung festzulegen. 

Abwägung 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 
Stellungnahme zur Kenntnis" 

Die Anbauverbotszone wird durch die entsprechende zeichnerische 
Festsetzung (Baugrenze) berücksichtigt. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Geplant ist der Ausbau einer technischen Anlage zur Erzeugung von Synthese-

gas „HyGas" bei Quastenberg. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Gemeindestraße, die bei km 
2.031 im Abschnitt 040 linksseitig an die L 33 anbindet. Direkte Zufahrten zur 

Landesstraßen sind auszuschließen. 

Grundlage für die 6. Änderung des Teilflächennutzungsplanes ist der B-Plan Nr. 
28, so dass hierfür auch die Punkte dieser Stellungnahme zu beachten sind. 

Seitens der Straßenbauverwaltung wird dem o.g. B-Plan und der 6. Änderung 

des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Burg Stargard mit dem Stand April 

„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

2023 bei Beachtung des vg. Sachverhaltes zugestimmt. 

37 Wasser- und Bodenverband Obere Havel/ Obere Tollense 

30.08.2023 
Im Planungsgebiet der HyGas-Anlage an der Ortslage Quastenberg befindet 

sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein Gewässer 2. Ordnung – N18/22, das 

in der Unterhaltungslast des Wasser- und Bodenverbandes liegt. Der im An-
hang beigefügten Karte können Sie unseren Bestand in dem von Ihnen 

abgefragten Bereich entnehmen. 

Aus den vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass die geplante Baugrenze Ein 5 m breiter, naturnaher Gewässerrandstreifen wird in der Plan-
den von uns geforderten Mindestabstand von 5,00 m zu Anlagen in unserer zeichnung festgesetzt. Die bislang vorgesehene Anpflanzung wird 
Unterhaltungslast einhalten sollte. Dieser Abstandsbereich ist frei von festen um 5 m verschoben. 
Bebauungen, Einfriedungen und Bepflanzung zu halten. 

Unter Einhaltung der genannten Vorgaben und da keine weiteren Gewässer 2. 
Ordnung oder wasserwirtschaftlichen Anlagen, die in unserer Unterhaltungslast 

liegen, von der Planung betroffen sind, gibt es unsererseits keine Einwände. 
„Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nimmt die 

Stellungnahme zur Kenntnis" 

Bei Problemen, Rückfragen oder für Einweisungen vor Ort wenden Sie sich 
bitte unter 0160 – 96935191 an unseren zuständigen Verbandsingenieur, 

Herrn Hoff. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 

Nr. 
Stellungnahme Abwägung 

Dieses Schreiben ist eine Stellungnahme und gilt nicht als Genehmigung. Zur 

Vervollständigung unserer Unterlagen bitten wir um Übersendung der Lesebe-
stätigung für dieses Schreiben. 

Pläne siehe Anhang 

38 Private Einwendung 

24.08.2023 

Nach Studium der Auslegungsunterlagen für den oben genannten Bebauungs-
plan bzw. der Änderung des Teilflächennutzungsplanes möchte ich als potenzi-

ell betroffener Anwohner (einschließlich meiner Familie Frau Dr. Anja Moß und 

Richard Moß) bereits in diesem frühen Stadium der Beteiligung der Öffentlich-
keit bei der geplanten Erstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplanes 

sowie der Änderung des Teilflächennutzungsplanes auf nach meiner Ansicht 
nach entscheidende Aspekte bei der Beurteilung und Einordnung des techni-

schen Vorhabens hinweisen. Gestatten Sie mir im folgenden stichpunktartig ei-

nige Anmerkungen bzw. Fragestellungen, die sich hauptsächlich aus dem Text 
„Begründung" [1] der Auslegungsunterlagen ergeben haben. 

1. Die auf Seite 3 in [1] getätigte Aussage, dass die Stadt Burg Stargard 

den Ausbau einer technischen Anlage am Standort Quastenberg beabsichtigt Die Stadt Burg Stargard ist die satzungsgebende Gemeinde. Die 
ist irreführend und suggeriert dem Leser, dass die Stadt Burg Stargard eventu- Stadtentwicklung wird im Rahmen der Bauleitplanung gesteuert. 
ell im Bereich der Energieversorgung aufgrund geänderter gesetzlicher Bestim-

mungen aktiv werden will. Vielmehr wird erst auf Seite 5 in [1] der private In-
vestor als Vorhabensträger genannt, der gleichzeitig Betreiber der Biogasan-

lage ist. Aus der knappen technischen Beschreibung der geplanten Anlage(n) 
ist in diesem Zusammenhang kein Vorteil für die Stadt bzw. deren Anwohner 

ersichtlich. Geplant ist die Herstellung von Methan zur Abtankung bzw. zur 

Umwandlung in elektrische Energie und/oder die Umwandlung elektrischer 
Energie in Wasserstoff im Sinne eines Energiespeichers. 

2. Auf Seite 5 in [1] unter Punkt 4. wird erwähnt, dass im Rahmen der 

Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen die geplanten baulichen 
Anlagen mit einem vergleichsweise hohen Konkretisierungsgrad bekannt sind. 

Dies ist nach meiner Ansicht aufgrund der teilweise sich widersprechenden 

Auf Anregung der zuständigen Stellen des Landkreises Mecklenbur-

gische Seenplatte werden die Anlagenbestandteile nur relativ allge-

mein festgesetzt. Die Anlagenbestandteile, zu denen sich der Vor-
habenträger verpflichtet, werden gemäß § 12 Abs. 3a BauGB in 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

verfahrenstechnischen und technologischen Angaben in den in [1] dann fol-

genden Ausführungen jedoch nicht gegeben, sollte aber, wie weiter unten aus-
geführt, aufgrund der Komplexität der Anlagen auch bei der Schaffung von 

Baurecht durchaus gegeben sein. 

3. Mit den Aussagen in [1] auf Seite 3,, ... Ausbau einer technischen An-
lage ... " und auf Seite 6,, ... auf dem Gelände der Biogas Quastenberg GmbH 

& Co. KG ... " wird der Eindruck vermittelt, dass es sich bei den geplanten An-
lage(n) um eine Erweiterung der Biogasanlage oder auch der Rinderanlage 

(hier jedoch anderer Anlagenbetreiber) handelt. Vielmehr soll am Standort, je 

nach Interpretation der technischen Beschreibung in 
[1] und [5], für mindestens zwei unabhängig voneinander zu betrachtende 

Industrieanlagen (wie im folgenden ausgeführt) Baurecht geschaffen werden. 
Fraglich ist auch die technische Umsetzung aufgrund der Einsatzstoffe (Gülle 

und Gärrest) für die HyGasHerstellung, die sich laut Anlagenbeschreibung in 

[1] aus der Umwandlung der organischen Masse in den Einsatzstoffen ergibt. 
Der organische Anteil von Gülle beträgt ca. 10 %. In Gärrest ist keine nen-

nenswerte organische Substanz mehr enthalten, da diese ja gerade in der Bio-
gasanlage in Methan biologisch umgesetzt wurde. Somit ist die Stoffstrom- und 

Energiebilanz schwer nachvollziehbar. 

4. Die geplanten Anlagen sind unabhängig von den Einsatzstoffen immis-

sionsschutzrechlich genehmigungsbedürftige Anlagen entsprechend des 
BlmSchG [2]. Demnach bedürfen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, 

die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße ge-
eignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer 

Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu be-

nachteiligen oder erheblich zu belästigen, einer Genehmigung. Entsprechend 
der 4. BlmSchV [3] sollte demnach die HyGas-Anlage in die Nummer 4.1.1 GE 

des Anhang 1 der 4. BlmSchV (Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoff-
gruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in in-

dustriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von 
Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Her-

stellung von Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringförmige, gesättigte oder 

Abwägung 

einem Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Burg Stargard und 

dem Vorhabenträger abschließend geregelt. 

Im Bereich des Bebauungsplans wird neben der geplanten HyGas-

Anlage eine Biogasanlage betrieben. Die Errichtung der HyGas-An-

lage ist in Bauanschnitten geplant. Zunächst wird ein Teil der Rin-
dergülle sowie der, in den Gärresten vorhandene, Kohlenstoff zur 

Gasproduktion umgesetzt. Mit Errichtung weiterer Anlagenteile soll 
der überwiegende Teil der Rindergülleverwendet werden. Stoffbi-

lanzen werden im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach 

dem Bundesimmissionsschutz umfassend dargelegt.  

Seite 39 von 69 



     
 

   

 
   

 

 
   

  

  

 

 
  

  
 

  

  
   

 
 

   
 

 

   

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

       
 

 

         
     

       
    

   
 

 

 
 

 
      

  

 
  

       
   

 
 

     

      
    

Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

ungesättigte, aliphatische oder aromatische)) und der Elektrolyseur in die 

Nummer 4.1.1 2 GE des Anhang 1 der 4. BlmSchV (Anlagen zur Herstellung 
von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologi-

sche Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeu-
gung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter 

Kernbrennstoffe, Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und 
Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, 

Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen) eingeordnet werden. Der Zusatz „E" in 
der Zuordnungsnummer zeigt auch, dass beide Anlagen unabhängig voneinan-
der den Anforderungen der IE-Richtlinie [4] und damit höchsten Ansprüchen 

an Genehmigung und Überwachung unterliegen. Diese Anlagen müssen infolge Die Einordnung der Anlage in die Kategorisierungen des BImSchG 
ihrer industriellen Tätigkeit ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt erfolgt im hierfür vorgesehen Verfahren. 

erreichen (Kapitel I Artikel 1 in [4]). Außerdem werden für diese Anlagen außer 

Zweifel auch umfangreiche Belange der Betriebssicherheitsverordnung und der Bei den Anlagen handelt es sich um eine kleine bis mittelgroße ge-
Störfallverordnung berührt, auf die hier aber weiter nicht eingegangen werden werbliche Anlagen. Umweltbelastungen, die über die aktuelle Bio-

soll. Auch Art und Umfang der Lagerung der Produkte können für sich genom- gasproduktion hinausgehen, sind derzeit nicht ersichtlich bzw. auf 
men genehmigungsbedürftig sein. Eine potenzielle Einstufung der Anlage(n) der Basis der konkreten Anlagenplanung, im immissionsschutz-

als Abfallverwertungsanlage durch den Investor (eigene Internetrecherche) ist rechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
technisch und rechtlich nicht haltbar. Dem Verfasser ist bewusst, dass die un-

ter 4. aufgeführten Aspekte ausführlich erst in einem immissionsschutzrechli-

chen Genehmigungsverfahren behandelt werden. Es soll jedoch schon im bau-
rechtlichen Verfahren auf den industriellen Maßstab (der zweifelsohne gegeben 

ist) und die damit einhergehenden Belastungen für die Schutzgüter im Sinne 
des BlmSchG [2] hingewiesen werden. Der zitierte Teil der Begründung wird um die Stellungnahme des 

Amts für Regionalplanung und Landesplanung ergänzt. 
5. Die Aussagen auf Seite 12 in [1] ,,Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans und das weitere Umfeld ist als Vorbehaltsgebiet für die Landwirt- „Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burg Star-
schaft dargestellt. Die Entwicklung einer HyGas - Anlage in Ergänzung einer gard für den Bereich der HyGas-Anlage Quastenberg ist mit den 
bestehenden Biogasanlage ist daher mit den Zielen der Regionalplanung ver- Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung ver-
einbar." sowie auf Seite 14 in [1] ,,Die Flächen des Geltungsbereichs werden einbar.“ 
im Rahmen der 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Burg Star-

gard von Flächen für die Landwirtschaft zu einem Sonstigen Sondergebiet Gül- Für die Anlagen liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungs-
leverwertungsanlage (SO GVA) geändert. Die aktuellen Darstellungen der an- plans keine Ausführungsplanung vor. Aus diesem Grund wurde eine 
grenzenden Tierhaltungsanlage stehen dieser Änderung nicht entgegen. Sie Plausibilitätsprüfung hinsichtlich der erforderlichen 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

stellen vielmehr den direkten Zusammenhang mit der örtlichen Lage des sons-

tigen Sondergebiets her."; weiterhin die Aussagen in Teil II- Umweltbericht [5] 
auf Seite 10 „Das Plangebiet ist durch die Immissionen aus o.g. Nutzungen 
und lnfrastruktureinrichtungen vorbelastet. Von einer derzeitigen Überschrei-
tung der gesetzlich vorgeschriebenen Schwellenwerte wird nicht ausgegangen. 

Das Plangebiet hat aufgrund der Vorbelastungen und der einwirkenden Nut-
zungen keinen Erholungswert." und auf Seite 25 „Es ist nicht zu erwarten, dass 

das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III) störfallanfällig ist. 

Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen." 
stehen damit im drastischen Gegensatz zu den unter 4. aufgeführten Aspekten 

einer industriellen Prägung. Überhaupt entsteht der Eindruck, dass sich die 
Verfasser von [1) und [5] nicht ausreichend mit der technischen Dimension des 

Vorhabens auseinander gesetzt und somit die zu erwartenden Belastungen und 

Wechselwirkungen der geplanten Anlagen mit der Umwelt und insbesondere 
mit den betroffenen Anwohnern in qualitativ inakzeptabler Weise dargestellt 

haben. (siehe auch Seite 15 in [1] ,,Grundsätzlich sollten gegenüber der der-
zeitigen Verwendung von Rindergülle und Gärresten der Biogasanlage keine 

Zunahme der anlagenspezifischen Emissionen erfolgen. Im Rahmen der Ge-
nehmigungsunterlagen sind technische Erläuterungen und davon abhängig ggf. 

Geruchs-, Ammoniak-, Stickstoff- oder Lärmgutachten bereitzustellen.") 

Abwägung 

Sicherheitsabstände von Anlagestandort zur Wohnbebauung im 

Westen der Anlage vorgenommen. 
Zunächst liegt die genehmigte Biogasanlage zwischen den geplan-

ten zusätzlichen Anlagen und der Wohnbebauung. Biogasanlagen 
sind in den einschlägigen Publikationen genannt. Hier ist davon aus-

zugehen, dass die Biogasanlage als genehmigungspflichtige Anlage 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), auf der 

Grundlage des geltenden Rechts, erforderlichen Sicherheitsab-

stände einhält. 

Die zu betrachtenden Anlagen umfassen im Wesentlichen die 
Druckbehälter der HyGas-Anlage, eine Wasserstofftankstelle, Elekt-

rolyseure zur Produktion von Wasserstoff, Leitungen und Anlagen 

zur Einspeisung von Gas in öffentliche Netze. 
Neben den Zuschlagsstoffen sind im Zusammenhang mit der Anlage 

hautsächlich Wasserstoff, Methan und Schwachgase zu betrachten. 
Mit Ausnahme des Wasserstoffs werden diese Gase in größeren 

Mengen im Bereich der Biogasanlage in Zeltdächern gelagert. 

In Publikationen zum Thema werden Mindestabständen von 100 m 

und angemessene Sicherheitsabstände für die Gefährdung bei 
Bränden für bestimmte Biogasanlagen, Gasspeicher, galvanische 

Anlagen etc. von 200 m benannt. 

Unterstützung der Erarbeitung einer Verwaltungsvorschrift zum an-
gemessenen Sicherheitsabstand 
Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit / 10/2020 
- Anlagenband 1 

Der Abstand der nächsten Wohnbebauung beträgt ca. 260 m zum 

Behälter der Biogasanlage und ca. 350 bis 500 m zu den geplanten 

Anlagenteilen der HyGas-Anlage. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme 

Nr. 

6. Für die Schaffung des Baurechtes soll unter Änderung des Teilflächen-

nutzungsplanes ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO [6] geschaffen 
werden. Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und fest-

zusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 der BauNVO [6] 
unterscheiden. Wie insbesondere in Punkt 4. diese Schreibens ausgeführt, ist 

die Art der baulichen Nutzung wohl eher dem § 9 in [6] zuzuordnen. Selbst 

eine Einordnung unter Absatz 2 des § 11 der BauNVO [6] (Gebiete für Anla-
gen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, 

wie Windenergie und solare Strahlungsenergie, dienen.) ist äußerst zweifelhaft 
und rechtlich angreifbar. Die geplante Wasserstofferzeugung stellt definitiv 

keine Nutzung erneuerbarer Energien dar und für die HyGas-Anlage ist dies 

entsprechend den Ausführungen in 3. nach meiner Ansicht auch nicht haltbar. 

Zusammenfassend möchte ich auch im Namen meiner Familie wie dargestellt 
auf die Dimension des Vorhabens und den damit verbundenen doch erhebli-

chen Auswirkungen gerade für die Anwohner des betroffenen Gebietes hinwei-
sen. Eine Schaffung von Baurecht als Signalgeber für die weitere Entwicklung 

des Projektes und des Gebietes ist in diesem Fall nach unserer Ansicht unange-

bracht und technisch sowie rechtlich fragwürdig. 

[1] Begründung Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 28 "HyGas-An-
lage Quastenberg" der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg, Vorentwurf 

zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: gern. § 3 Abs. 1 BauGB; Ingeni-
eurbüro Oldenburg GmbH 

[2] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz -BlmSchG) 

Abwägung 

Die Plausibilitätsprüfung ergibt, dass die geplanten Anlagen an den 

vorgesehenen Standorten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Havarie-
fall keine außerordentliche Gefahr für die Wohnbebauung darstellt. 

Eine eingehende Prüfung der Sachverhalte kann, auf Grundlage der 
noch zu erstellenden Ausführungsplanung, im Rahmen der nachfol-

genden Genehmigungsverfahren erfolgen. 

Die Produktion von Wasserstoff, Methan, Schwachgas und Dünge-

mitteln aus Rindergülle zählt aufgrund des verwendeten Ausgangs-

materials zur Produktion von erneuerbaren Energieträgern. Die Er-
zeugung von Wasserstoff mittels elektrischer Energie aus erneuer-

baren Quellen stellt eine Nutzung erneuerbarer Energien dar. Eine 
Nutzung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen ist vor-

gesehen. 
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Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Lfd. 
Stellungnahme Abwägung 

Nr. 

[3] Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzge-

setzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) 
[4] Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

[5] Satzung der Stadt Burg Stargard über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 28 "HyGas-Anlage Quastenberg" , Teil II Umweltbericht-Vorent-

wurf; Kunhart Freiraumplanung 

[6] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung -BauNVO) 
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Merkblatt zum Schutz der 

Verteilungsanlagen 

1 Allgem111in• Hinw@iSfl 

lahr für Jahr entstehen bei Erd.rbeiten im Bereich von unter· 

lrdlsd'I verlegten Vertelluni5anh1gen u1hlreiche Schäderi. 
Neben den erheblichen Sachschäden ist im Schaderisfall 

eine Gefährduns von Persoocn nicht i.iu5zuschließcn. Um 
dies zu vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten: 

Die für die DurchfUhruns der Arbeiten be5tehenden eln

schlasisen Vorschriften und Regeln werden durd! diese 

Hinweise, die keinen Anspruch auf Votl,tändigkeit er 
halten, nicht berührt. 
Oberall In der Erde können Vertellungsanlagen llegen. 

Personen, die Verteilun,,.anlagen beschädisen, gefähr· 

den sich selbst und andere. 

Elne Beschädigung kann :rur Un1erbre<hung der Versor-
gung führen. Deshalb: Vorsicht bei Erdarbelten Jeder 

Art! 
Die Anwesenheit eines Beauftraaten der E.01S an der 
Aufgrabungsstel le entbindet das ausführende Unterrlf:!'h

mcn nicht von 5dncn Sorgfaltspflichten und von der 
Haftpflicht bei evtl. auhn,tenden Schäden. 
In der Nähe von Gebieten mit Kampfmitteln 5ind die 

hierfür [idtendcn 81!"5timmungeri ciru:1„tuilten. 
VerteillK1gsanlagen werden nicht nur in öffentlichen We· 

sen, Straßen und Plätzen, 50ndem auch in privaten 
GrundstOcken verlegt (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, W!I· 
der). Hierzu gehören z.B. Rohrleitu11gen, sonstige Be• 

triebseinrichtungen, Hoch·, Mittel· und Niederspan

nungskabel, Armaturen, sonstige Einbauteile, Anlagen 

fOr den kathodischen Korrosionsschutz, Stetier- U11d 
Me55kabel, Erdungsanlagoo, Warnbänder u. a. 
jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung Ihm über
tragener Hoch· und Tiefbauarbeitffl auf öffentlich€fl1 und 
privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch v«· 
leater Ver- lrld Entsorauf"liSleitun~ n zu redi nen und 
seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer 

zu untcrwt>i5en und zu überwachen. Die Erkurxligung,;· 
und Slchenmgspflldlt ergibt skh aus der DIN 18300 (VOB 

Teil C) Pkt. 3.1.3 und 3.1.5, dern DVGW·Arbeitsblatt GW 315 

und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 
Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbei

ten setzt Obem.ihme und Einhaltung der 

Ver1::ehrs5icherungspflicht voraus. Der Hauptunt€fneh· 

mer Mt alle in e\ner eventuelltti Einwelsuna ae~benen 
Informationen, übergebene Bestands.pläne bzw_ Kopien 
und die ,8estand5pl.-i ·Auskuntt• an die bi.iwusf(jiroo· 

den Firmen zu Obergeben. Auch wenn das Tiefbauunter

nehmen für eiger,es Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB 

selbst haftet, bleibt der Hauptur,temehmer für eventuell 

entstandene Leitungsschäden und deren Regulierung 

primär gegooUber E.01S haftbar. 
Bei Begim der Bauarbeiten mOssen leitungsauskOnfte 
neuesten Standes vorliegen. Bel Abweidiungen von der 
Bauplanung oder Erweiten.mg des Bauauftrages muss 
eine neue Leitunasauskunft efnaeholt werden. Der Un
ternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu llber 

zeugen, dass alle Planangabcn cindcLJtig erkennbar sind 

und dass die Planau5kunft tatsächlich mit der Anfrage 
übereinstimmt. 

Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei 
den Bauarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschädi

gung zu !iehützen. Bei Arbeiten in der Ndhe von Kabeln 

Sind insbesoridefe die Unfallverhütungsvorschliften 

DGUV Vorschrift 3 (Elektrische .Anlagen und Betriebsmit
tel), DGUV Vor!.Chri ft 70 (chem.ils BGV D 29), DGUVVrx
schrift 38 (ehemals BGV C 22) und cx.;uv Re~ 100-500 

(ehemals BGR 500 Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beach
ten. Die jeweils gllltigeri iiesetzlichen Vorschrffttti (z.B. 
Landesbauordnung_ Baugesetzbuch) sind zu beachten_ In 

Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und 
mit äußersterVor,;icht auszuführen. Die in den Plänen 

enthaltenen Eintraaun~ n tiinskhUich der Leitungslaie 
sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist ge

gebenenfalls durch KabetorturigoderQuergr.ibungen in 
Handsehachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmes

sen) von Maßen aus der Leitungsdokument.ation ist nicht 

zuläs5ig. LeHungsverdrangungen von Parallelkabel (u. a. 
in Metirspa-tenplärw:!'n) können zusätzliche Verlä1schun
gen der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen. 

1/9 

Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte 
sowie spitze Geräte (Dorne, Schnul'pfähle) dürfen Im Ge· 
fährdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann ein• 
ge-setztwerden, wenn deren genaue Lage bekannt und 
eine Beschädigung ausg~hlossen isL Dies gilt insl>e

sondere auch ffirden Einsatz von grab€-nlosenVerlege

verfahren (z.B. Bodenraketen), 
Werden Verteilungsanlagen oder Wambänder an Stelle!\ 

die in keinen Pla n eingezeichnet sind, angetroffen, so ist 

der Betreiber der Verteilungsanlage unverzüglich zu er
mltteln und zu verständigen. Die-Arbeiten sind in diesem 

Bel'ekh zu unterbrechen, bis mit dem Zuständig1m Ei~ 

vernehmen über das weitere VOfgehen enlelt w urde. 

2 Vffh•ltensregeln bei FJelleltuna:en 

Achtung: Wer Fre-ileitungen - gleichgültig mit welchen 

Ge-genstiinden - bettihrt, befindet sich in •kuterLebens

B•fahr. Eine An~ heruns •n die Leitung innerhalb des 

SchuUberekltes kommt weaen eines Obersc:hl~es ,~ 

V°' Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten ~ rsonen 
über die Gefahren bei Arbeiten in der Nähe bzw. unter 
Freileitunge,n zu unte1weisen. 
Bei ve,wendung von Baugeräten,wie Bagger, Krane, Kip

per-Lastwagen, Leitern, Bauaufzügen, B11ugerüsten usw. 

sowie Tramport und Lagerung von Baumaterialien sind 
folgende Schutzabstände l t DGUVVorschrih 3 von span· 
nungsführenden Leitungen einzuhalten· 

Bel ffelleitungen mit 

Sp;innun1en SchutubsUnde 

Bis lOOOVolt (Niederspannung) 1 m nach allen Seiten 

über1 kV bis 110 kV 3 m nach allen Seiten 

unbekannt 5 m nach allen Seiten 

Im ZWeifelstalle erteil t der zuständige Standort der E.DIS 
über die Höhe det· Spannung einer Freileitung sowie 
über den el"forderlichen schutzabstand Auskunft Heben 
der ergonomischen Komponente ist auch ein technisches 
Versagen von Geräten und Betriebsmitteln für die Einhaf
tung der Abstände zu berik.ksir:htigen. 

Die einzuhaltenden Schutzabstände beziehen sich auf 

die tatsächliche L11ge der Leitet"Seile. Daher i5tdas mö11i· 
ehe seldlche Ausschwingen der Leiterselle bei Wind zu
sätzlich zu beachten. Ebern;o ist zu berficksichtigen,dass 

skh der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belas

tungsabhängig erheblich ändem kann. Innerhalb des 

Spannfeldes ist skherz:ustellen, dass durch Aufschüttun
gen etc. der Mindestabstand von 6 m zwischen Leiter 

und Erdoberfläche eingehalten wird. Bei del' E1mittlung 
des Abstandes sind der gröste Durchhang und die Wind 
last unte,r Anwe,ndung der DIN EN S0341bzw. die DIN EN 

S0423 zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich 

Dul'chhangs- und Abstandse,minlung i5t im zu5tändigen 

Standort der E.DIS Auskunh einzuholen. 

Bei einer unumgänglichen Annäherung an die Schutzab
stände sind wahlweise folgende Maßnahmen zu treffen, 

damit die genannten Abstände mit Siche1heit nicht un
terschritten werden: 

Aufstellen von Warnpooten, welche die Bewegung 

der Geräte überwachen und die Verantv«irtung fü1 
die Siche1~it übernehmen. 

Aufstellen von Spenschrnnken, wekhe den SrhuUilb

stand ilb5ir:hern. 

Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst 
(nur bei abgeschalteter Leitung und unter Aufskht ei· 
nes Mitarbeiters der E.DIS). 

Wenn obige Maflnahmen nicht durchgeführt werden 
können, muss in Verbindung mit einem Mit.11beiter 
des zuständigen Standortes der E.DIS eine andere Lö

sung gefunden werden, wie z. B. bel l(reuzenden 

Fahrwegen das Aufstellen einer Höhenbe1ren1u111 

vor und hinter der Freileitung. 

SOiiten Schutzabstände oder obige f\.\aßnahmen nicht 

eingehalten werden können, so muss die betreffende 
Anlage brw. Leitung treigeschal1e1 werden Hierfür sind 
rechtzeitige 1nfo1mationen und Abstimmungen mit dem 
zuständigen Standortde,r E.DIS dtirchzuführen. 
Bitte setzen Sie sich ztir Abstimmung der weiteren Ver
fahremweise mit dem zuständigen Standort der E.DIS in 
Verbindung: 

wenn Masterd•r (L B. verzinktes Bandeisen) besrhä· 

digt "Werden. 

1u eventuellen Möglichkeiten der freisch•ltung, Um· 

seuuna b1w. lsollenina von ffeReltunaen. 
wenn trotz aller SOl'gtalt eine, Freileitungsanlage be· 

schädigt wird, um weitere SChäden und Gefahren ab

zuwe-nden. Die Getahre-nstelle ist zu sichern und die 
Arbeiten sind bis zum Eintreffen des Mitarbeiters de-1 
E.OIS einzustellen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufme1ksam, dass eine 
beschädigte Freileitung vor . Freigabe• durch unseren 

Mitarbei ter auf keinen Fall berührt"Werden darf, da hier 
Lebens1ebhr besteht. 
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3 Vrrh;,ltennegeln bei ~beln 
Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen beträgt zwar in 

der Regel 60 -150 cm; abweichende liefen sind jedoch 

aus den versch~ensten Gründen möglich (selbst 10- 20 

cm), aber aoch größere Tiefen sind aus verschiedensten 
Gründen, wie z.B. Niveauänderungen, möglich. 

Kabe l sind bei Legungmit sogenannten Kabelsteinen, 
Ton· bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren abge

dl!'Ckt und/oder durch Trassell' oder Kunststoffbänder ge

kennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. Bei Arbeiten 

im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger 

Schuu·/\'Varnmaßnahmen vertraut werden, da diese z.B. 
durch Bauma6Mhmen nachträglich entfernt sein kön
nen. Diese können die Kabel aL1ch nicht gegen mechani· 

sehe Besch!idigungen schützen, sondern ledigl ich auf 
da'i Vorhandensein von Energieanlagen aufme1ksam ma· 

chen (Warnschutz!i Für den Falt abweichender Legetle· 
fen oder Leitungsverläufen kann ein Mi tverschulden der 

E.DIS bei LeitLtngsbeschädigungen nicht begründet wer· 

den. 

Kabe l können sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunst
st offmantel als auch mit 1ute/Metall·Außermantel ange

trnffenwerden. In den Plänen werden grundsäulich alle 

Verteilungsanlagen als System dal'gestellt, das heißt, ein 
Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw. 

1 x Mehrleiterkabel vorkommen Werden In der Nähe voo 
Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte 
Bandeisen oder Kupferselle) freigelegt, dürfen diese 

nicht unte1brochenwerdel\ da sie Schutzfunktionen er· 

fül len. Wirwetsen darauf hin, dass aLKh Kabel anderer 

Versorgungstriiger bzw. st illgelegte Kabel angeuofren 
werden können. 

Baumaschinen si nd bis zu einer Annäherung an die 

Trasse einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefährdung 
derVerteHungsanlagen ausKhließt ErfOf•derliehentalls 

sind besondere Sicherheitsvorkehru ngen zu treffen 

Diese sind, ebenso 'Me Rohrvortriebs·, Bohr- und Spreng• 
arbeiten,das Einschlagen (Rammen) von Prahlen, Bohlen 

und Spundw.inden, das Elnsplllen von Altern für Grund 
wassernbsenkungen, der Einsatz von Durchörterungsge

räten u.ä. mit der E.DIS abzustrnmen Im Bereich von 
Kabelanlagen dü1fen Pfahle, Dorne oder andere spiu e 

Gegenstände nicht in den Erdboden getrieben werden 

Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, 
Erdungsanlagen oder Kabel angetro~n,so ist die Arbeit 

mit besonderer Vorsicht (ggf. Handsehachtung) fortzu· 

setzen. freigelegte Kabel müssen beim Verfüllen wieder 
ordnungsgemäß abgede<l<t, verdichtet und mlt Kabel· 

warnb;md (20 cm über Kabelscheitel) versehen werden. 

Erst ab einer Überde<kung von 40 cm (30 cm nach AW 
Diil 18300) ist eine lagenweise, maschinelle Veidiehtung 
zulässig. 

lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigeleg· 

tenVerteilungsanlagen diirien van ausführenden Unter· 

nehmen nicht selbstständig, sondern nur in AbstinTTmng 
mit E.DIS vorgenommen werden. 

Sehachtdeckel müssen stets zugiing1kh bleiben. Hinwets

schllder oder andere Markierungen dürfen ohne Zustim· 
mung nkht verdttk1 oder entfernt werden. 

Wenn unzulässige Näherungen von Kabeln zu Gasve,tei
lungsleiwngen festges«!lltwerden, ist E.DIS zu informie
ren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei 

Kreuzungen, 20 cm (MS-Kabel 40 cm) bei Parallelvel'le· 

gung. Für lichte M indestabstände von Kabeln zu Gasver
teilungsanlagen gelt en die Wen:e im Merkblatt _..Verhal· 
tensrei eln bei C.asanlagen .... 

Bitte setzen Sie sich zur AMtimmung dermite1eo Yer·
fah1·ensweise m it dem zuständigen KundencenterJStand· 
O'tde•· [.QIS in v e1 bingung: 

bevor mit den Arbeiten begonnen wird. unsere Ver

teilungsnetze sind ständigen Veränderungen unter· 
worfen Aus diesem Grund haben die anliegenden 

Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Der zustän

dige Standort nimmt gegebenenfalls eine örtliche 
Einweisungvor. Es werden Aufträge zur Kabelrntung 
und Kabelfestste llung ggf. Schalthandlungen abge

stimmt 

wenn es, bedingt durch Ihre Baumaßnahmen bzw. 

Planungen, zur Übetbauung unserer Kabel, zurverän• 

derung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer 
Baumaßnahme durch unsere Vertei lungsanlagen 

kommt Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer 
Verteilungsanlagen bzw. die Legung dieser im 
5chuurohr durch E.DIS. E.DIS w ird dann bei Erforder

nis dem Antragsteller auf Grundlage des Antrages 
ein Angebot für die Umlegung unterbreiten und da

für sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen ge· 
fahrlos und entsprechend geltenden Richtlinien 

durchgeführt weiden. Ggf. sind für Planungszwecke 
Quergrabungen in Handsehachtung durchzuführen 

Wf.>nn durch den Bauausfuhrenden Kabel in einer 

Baugrube freigelegt werden E.OIS wird eventuell 

durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafil1 
sorge tragen, dass diese Arbei ten gefahrlos und 

sachlk h richtig durchgeführt werden. 

wenn eingetragene Leltungslagen nicht aufgefunden 
werden. Es kann nicht automatisch von dem Nicht• 

vorhandensein dieser lelrungen ausgegangen wer· 

wenn in der Nähe von Verteilungsanlagen Schutz· 
rohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, die 
nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten 

sind. 

Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder 5chuurohre be-schä· 
digt (aLKh (leichte) Beschädigungen,die nicht zur unmit · 

telbaren Zerstörung des Kabels führen, 'l'lie z.B. leichte 
Picl<hlebe)werden,dann gilt zur Abwendung welte1·er 

Schäden und Gefahr: 

Die Bauarbeiten sind sof ort einzustellen, der Gefähr• 
dungsbereich ist sicher zu verlassen Die Schadell' 

stelle ist außerhalb des Schutzbereiches gegen Betre-
ten zu sichern 

Es besteht Lebensgefahr für alle Pe1sonen in der Um· 

gebung der Schadenstelle. Es können noch tebensge· 
fährliche Schrittspannungen auftreten. 

Einern beteiligten Fah11eug oder Gerät darf man sich 

auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung ab
geschal tet zu sein scheint 

,,, 

Fahrzeugführer dürfen den Fahrzeu1stand nicht ver
lassen, sondern SOiiten versuchen durch SChwenl<en 

des Auslegers das Kabel oder durch wegfahren des 

Fahrzeuges, den Kontakt zum Kabel zu unterbre<hen, 
um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich 

näheinde Personen sind zu warnen 

Unverzügl ich Störungsnummer _..Suom" anruren. 
Wir machen ausdrücklich daraufaufmerlcsam, dass 
ein beschädigtes Kabel vor Freigabe~ durch unseren 

Mitarbeiter auf keinen Fall beriihrtwerden darf, da 

hier~ besteht 

• Vtthaltensn1eln b♦I Gaunla,•n 
Beschädigungen(alKh ohne Gasaustritt z.B. Defoimie· 

rungoder Beschädigung der Umhüllung) vonVen:ei· 

lungsanl~gen sind sofort und unmittelbar ~n die o. g. 
Entstörungsnurrmer zu melden 

Ist die Rohrumhüllung beschädigt worden, so darf die 

Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zustim

mung der E.DIS erfolgen. 
Im tletz eingebaute Al'maturen dürfen nur vom Fachper· 
sonal der E.DIS oder auf dessen ausdrikkliche Anwei

sung bedient werden! 
Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.OIS an der 

Aufgrnbungsstel le entbindet das ausführende Unterneh· 

men nkht von seinen Sorgfalrspflkh ten und von der 

Haf tpflicht bei evtl. auftretenden Schäden. 
In Leitungsnähe sind Erdarbei ten generell nur von Hand 

oder Saugbagger und mit äußerster Vorsicht auszufüh

ren. 
Lageänderungen und/oder ggf. das Verfüllen von freige

legten Verteilungsanlagen dürfen vom ausfilhrenden Un· 

ternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstim

mung mit der E.DIS vorgenommen werden und nur nach 
dessen Anweisung erfolgen. 
Werden Warnbänder, Schutu ohre, Kabel oder Gasleittm 

gen angetroffen, so ist d ie Arbei t mit besonderer Vol'· 

skht (Handsehachtung) fortzuseuen freigelegte Gaslei
tungen müssen beim Verfüllen wieder ordnungsgemäß 

abgedeckt, verdichtet und mit Gaswarnband ( 30cm über 
der Gasleltung)versehen w erden Erst ab ei~r Überde· 

ckung vo n 40 r.it eine lagenweise, maschinelleVerdich· 
tung zulässig. 

Straßenkappen müssen stets zugängl ich bleiben. Hin

wetsschilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zu· 

stimmung nicht verdeckt oder entfernt werden 

Bei Anwendung grabenloserverfahren im Bereich von 
GasleitLlngen gelten d,e unten aufgeführten Mindestab· 

stände. Die gntbenlosen Verfahren sind im Vorfeld E.DIS 
anzuzeigen und mit ihm abzustimmen. Erforderlichen 

falls wird E.DIS die Abstände erweitern und die He1stel
lung von zusäulichen SUchschachtungen Im gefährdeten 

Be1eich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung 
als Auflage erteilen Im Bereich von G.uleiwngen sind 

grabenlose Verle·gungsverfahren nur zulässig, die eine 

genaue Position des Vortriebs unter Beachtung der Si· 
che1·heitsabstände gewährleisten. Zur Sicherstellung der 

Lage der eingezogenen Leirung sind durch den Bauherrn 

ggf. auch Maßnahmen erhöhten Aufwandes durchzufüh-

Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsätzlkh recht

winklig und als Untetkreuzung auszuführen. Bel Vo1han, 
densein eines Sc.hL!tZStl'elfens sind Knicl<punlcte außer

halb davon anzuordnen. 
Weiden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren er· 

richtet worden sind, sind giundsäulich Suchschachtun· 

gen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes 

durchzuführen. 
Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustraße für 
Schwerlastverkehr (.,40 t), für das Kreuzen der G11sleitung 

durch l and· und Fortwirtschaftsfahrzeuge (i,40 t) sowie 

Auf"stellungvon Kränen auf Gasleitungen sind bei E.OIS 
die Sieherheitsmaßnahmen im Einzelfall abzufragen. 

VOf Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der 

Gasleitung durch Ortung und/oder Suchsehachtung fest

zustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensität 

der übe1tragenen Schwingungen und wird von E.OIS in· 

dividuell restgelegt. Kann die genaue Lage der Gas1ei
rung nicht migestetlt wel'den (z. B. bei gesteuerten Boh 

rungen ► 2,0 m liefe), so ist von der Achse der Gasleitung 

(Lageplan) zur Außenwand der Spundung allseitig ein 
Mindestabstand von 3.()0m einzuhalten. 

Eine Überbauungvon Gasleitungen oder die Uberpflan· 
zung mit Bäumen odertiefwurzelnden Gehölzen ist nicht 

zulässig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Lei
tungen nicht zu gefährden, dürfen keine elektrtsch le+ 

tenden Vel'bindungen zu metallischen Gasrohrleitungen 

hergestellt werden Außeidem sind in der Ö1tlichkeit vor
gefundene Messsäulen durch ein Erdkabel mit der Stahl· 
leitung, dem Ti,\antelrohrsowie dem Steuet"kabel veibun· 

den. Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Be· 
einflussungen auszuschließen 
Bei derVerffil lung des Rohrgrabens sind freigelea:te C.as

verteilungsanlagen mind. 0,10m allseitig mit steinfreiem 
neutralem Boden (Rundkorn 0 - 2 mm) zu 1n1hüllen me 

Weiterverdichtung hat lagenweise zu erfolgen. Zur w eite· 
renVerfüllung dürfen keine größeren Steine (Körnung„ 

100 mm), kein Khwerentfernbares Material und kein 

Bauschutt verwendet werden. 
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Sicherheil1ab1tände, Schutulfeifen und Schutlmdnahmen 
Folgende lkhte M indestabstände voo Ver· und Entsorgungsleitungen zu Gasverteltungsanlagen(elnschlleßllch Zubehör 

z.B. KKS· und Fernmeldekabel) der E.DIS sind einzuhalten. 

Gasleitung aus Kunststoff 
"16 bar 

Gasleitung aus Kunststoff 

"'16bar 
zu Kabel bis 1kV 

Gasleitung aus Stahl 
... 16bar 

Gasleitunz aus Stl'lhl 
„ 16 bar innerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen 

Gasleitung aus St;ihl 
,.. 16 bar außerhalb 

öffentlkher Verkehrsflächen• 

Leitung bis D/1150 

Leitung über ON 150 bis DN 400 

• Leitung über Oll 400 bis Dtl 600 

• Leitung über DU 600 bis DN 900 

• Lei tung über ON 900 

Abstand b•I Abstandb•la•· 
offener P.aralle„ schlossener Pa· 

verlegung rallelverlegung 

0,4om 

0,20m 

0,40m 

0,40m 

1,00m 

1,S0m 

ioom 
3,00m 

3,50m 

1,oom 

1,oom 

1,00m 

1,oom 

1,00m 
1,SOm 
2,oom 

3,oo m 
3,50 m 

Abstand bei 

ott.ner 

Kreuzung 

0,20m 

0,10m 

0,20m 

0,20m 

o,som 
o,som 
o,som 
o,som 
o,som 

Für HS-Kabel gelten gesonderte Mindestabstande zu Gasleiwngen alter Mate1Lalien und Druckswfen: 

Abstand bei Abstand bei ge· Abstand bei 

offener P.arallet- schlossener Pa· """" HS•Kabel verleaun,: rall•Jver1eaun1 Kreu1una: 
„ 110 kV ioom 2,oom o,som 
"'/ -110kV s,oom s,oom 1,oom' 
►/ - 3MkV 10,00m 10,00m 1,00m' 

' mit thwmiilch iloli<er«ld«l ZW~IM 

Abstand b•I 

geschlossener 

Kreu1ung 

1,oom 

1,oom 

1,00m 

1,oom 

1,00 m 

1,00m 
1,00m 
1,oom 
1,oom 

Abstand bei 

geschlossener 

Kreu1un1 

1,oom 
2,oom 
2,00m 

~ Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS·Kabel und die Schutzst rei fen der Gasleitung nur berühtendürfen 

(keine Überlappung). 

Für HS-Freileirungsanlagen (Leitungen, Mas~, Erder etc) gel ten bei E.DIS folgende Mindestabstände zu Gasleirungen,oberir· 
dischen Gasanlagen (Stationen) sowie Abspetr· und Ausblasearmatu ren. 

"' 

Tabele 1 

A Rohrachse - Lei terseil ' 

8 Armatur - Leiterseif1 

C R'Ohrachse- Mii!St' 
0 Ausblasestutzen - Leiterseil1 

f Station - Leiterseil' 

,,,..,._,k~iori 

Mindert.absUnde (m) 
„ 11tltV 1: t10ltV 

10 __ 1_0 _ 
10 10 

20 20 

35 35 

35 55 

'IC1"9UZ1.111fl: fQu.rur"ld•r Fr• k ill.lr)fl:1i.t11.-llo'«tll Nr FT' .. 1. itl.WlptrHH 

Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen sich außerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileit11ngen (ein· 
schließlich Fahr· und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanaoden müssen bei Freileitungsmasten mit Erdseil mindestens 

30m vom Mastfuß und dessen Erdern entfernt sein. 
Zwischen Gebäuden und oberirdischen Gasanlagen (St.at ionen) sowie Entspanmmgseimichtungen der Gasversorgung sind 

folgende M indestabstände zu beachten: 

Tabele 2 

_o~~ •_lffl_l~_h_e_,G_,_~_•l~••~'"~(~St_at_~~)-----~ 
Ent'Spannungseinrichtungen Leitung (Ausbläser) 20,00 m 

Eine Bebauung näher als 20 m zu Gashochdruckleiwngen größer 4 (S) bar bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch 
E.DIS, der individuelle Schutzmaßnahmen festlegt. 

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzsb·ei fen. Die Außengrenzen des Schutzstrei

fem: werden durch die Lage der Gasleitung bestimm t,.del'en Achse grundsätzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens 

Hegt lageabwelchungen können auftreten. 

Beteiligungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 „HyGas-Anlage Quastenberg“ Stand 25.10.2023 
der Stadt Burg Stargard, Ortsteil Quastenberg 

Seite 63 von 69 



     
 

   

hbell•l 

Gasleitung 

tl ieder-, Mitte-1- und Hochdrock-Gasleitung 

Hochdruck--Gasleitung 

Hochdruclc--Gasleitung • ,.o,, 150 

• • ON 150 bis ON 300 

• ., ON }00 bis ON }00 

Hochdruck--Gasleitung (Bauj ahr vor 1990) 

Betrlebsdru<k 
{bar) 

,. 4(5) 

• •(SJ bis • 16 

• 16 

• <o(S) 

Sc.hutlstrelff-n 
g.samt(m) 

Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen in Schutzstreif1m einer Gasleitung„ 16 bar 
wird von E.015 nur im Ausnahmefall gestattet 

Vora11Sseuung dafür ist der Abschluss einer lnteressensabgrenzungsvereinbarung. 

Die Verlegung ist terrestrisch zu veimessen und an E.015 in dlf·Fo1mat zu übergeben. 
Die Kreuzung von SC:hutzstrei fen einer Gasleittmg ~ 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterl iegt folgenden M indestanforde

rungen: 

Verlegung der Kabel oder Leiwngen in einem Leerrohr, dessen Enden skh außerhalb dei. Schutzstreifens der Gasleitung 
befinden 

Kreuzung rechtwinklig zur Gaslei tung 

dauerhafte und gut sichtbare ,\.\arlderungder Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres 

,,, 

Wichtige Hinweise ,um Verhaften bei B.schädlgu ngen an Vor,icht bei SchJden ;an Bio1aslemlnpn 

Gasv♦rtelluna:saniaeen Gase aus der lliOloglschen Erzeugung können neben Me-
Ma!nahmen bei Gasaustritt Im Fnlen: than auch Kohlenstoffdioxid und SC:hwefelwasserstoff 

wenn eine Gaslei tung so beschädigt worden ist, dass Gas enthalten. Koh1enstoffdio11d kann den Sauerstoff in der 

austritt oder Undichtigkeiten zu befürchten sind, sind sofort A.temluh. verdrängen, das Einatmenvoo SC:hwefelwasser-

fotsende VOfkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu stoff gefährdet die Gesundheit 
treffen: 

Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und f1pl0Si00$- Stnfnchtlkhe Konnquenzen und SchadenusatunsprUche 

gefahr; Zündquellen (z.B. Funlcenbildung) vermeiden, 

nicht rauchen, kein Feuer anzünden! 
Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofoc't elnstellen, 

dazu gehört auch sofol'talle Baumaschinen und Fahr· 

zeugmotornn abzustellen! 
Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden! 
Keine elektrischen Verbindungen he,istellen oder lösen! 

Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und 

zum Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern 
Wenn möglich Kanalis11don, schächte, Telefoozel len und 

andere Hohlräume auf einge<lrungenes Erdgas Uberprü· ,.,_ 
Gefahrenbel'eich räumen, weiträumig absichern und zu. 

tritt unbefugter Personen verhindern~ 
E.OIS unvei·züglich benachrichtigen! (jeweilige Entstö· 

rungsnurrrner Gas) 

Erlorderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benach 

Verstöße eines Untemehmens gegen die obliegende Er· 

kundungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadensfall zu 
einer Schadensersatzverpflichtung nach§ 823 BGB und 
lcönm-n darüber hinaus auch mit strahechtlkhen Konse

quenzen verbunden sein. 

Der Einsau von Subunternehmern für die Tiefbauarbei· 
ten il'Ut Übernahme und Einhalb.Ing derVerkehrsslche· 

rungspflichtvoraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei• 

ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen, 

übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Be• 

standsplan·Auskunft" an die bauausführenden Firmen zu 
übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für ei· 
genes Verschulden gern. §§ 823, 31 BGB selbst haftet, 
bleibt der Haupt1mternehmer für evenwell entslandene 

Leitungsschäden und deren Regulierung primär gegen
über E.015 haftbar. 

richtigen. 5 Baumpflanzuna/ B• bauung Im S.relch von Vertellunp· 

Erste Hilfe leisten! ~nl~p n 

Keine elektrischen Gerlite, Schalter, Klingeln etc. bctät i- Von der Begrünung und Bepflanzung innerstädtischer Wege, 

gen! Straßen und Plätze werden die unterirdischen Verteilungs· 

Fenster und Türen angrenzender Gebäude sc.hlleßen, da· anlagen und Freileitungen erfahrungsgemäß erheblich be· 

mit kein im freien ausströmendes Gas eindringen kann! troffen. 

weitere Maßnahmen mit E.01S und den zuständigen Verschiedene lnteresien erfordern d ie gegenseitige Rück· 

Dienststellen abstimme-n! sic:htnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirlcen aller Be-
Das Baustellenpersonal darf die SChadenstelle nur mit teiligten bei der Planung und Durchfühl'ung von Bau· und 

zustirrrnung der E.DIS verlassen! Untt-rhattun~maßnahmen. In diesem ZtKammenhang ver· 
weisen wir Sie auf die Hi~ise .Baumstandorte und unter-

Ma!n;ah11Nn: Gasaustritt im Gebiud. ildische Ver- und Entsorgungsanlangen". Diese wurden vom 
Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im freien. A1beitskreis . Ba1.mpff,mzungen in Berekh von Verteilungs· 

Lüftungsmaßnahmen durchffihren! anlagen" im Arbeitsausschuss .Kommunaler St1<1&enbau'" 

Abspe1rarma111r nur auf a11Sdrücldk he Anweisung der der Forschunpgesellsc:haft für Straßen· und Verkehrswesen 
E.OIS schließen! (FGSV) in Zusa~ narbelt mit der OVGW der ATV-ad·hoc· 

Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufenwarnen Arbeitsgruppe „Baumstandorte'" im Fachausschuss 1.6 ,Aus· 

(nicht klingeln oder telefonieren)! schreibungen und Ausführungen von Entwässerungsanla· 
gen" erarbeitet Di-es ist textgleich m it dem OVGW•Mel'lcblatt 

Ma!nahnNn b*I Gasbrand: GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle~. 

Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt 

Gasbrände nicht IÖS<;hen (Vermeidung der Explosionsge
fahr). Muss aus Gründen der Personenrettung doch ein 

Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlös,cher der 

Brandklasse C zu verwenden. 
Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare „\aterialien 

in der Umgebung verhindern. 

.,, 
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Für unteri-dische Trassen gilt 1usätzlich: 
Bel der Pflanzung Im Bereich bestehender unterirdischer 
Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsätzlich von 

Baumpflanzungen freizuhalten. Abstände von Baumpflan

zungen zu bestehenden Veneilungsanlagen: (Die nachfol· 
genden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand 

des Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel) 
• Bei einem Abstand von über 2,50 m sind Schutzmaßnah· 

men in der Regel nicht erforderl ich. 
• Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Ab· 

hängigkeit von Baumart und Leitungstyp der Einsatz von 
Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu entscheiden. 

• Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung 
nur im Ausnahmefall, unter Abwägung der Risiken, mög· 

lieh. Besondere Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren. 

• Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Außen• 

kante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur bestehen· 
den Gasleitung oder Kabel besitzt. 

Der Schutzbereich für 110 kV-Kabelanlagen beträgt 10 m. In

nerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit Ge· 
hölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwer

ken überbaut werden. 

Bei geplanten Überbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) 
sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit even

tuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch ver· 

ursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen. 

Sofern Schutzmaßnahmen erforde,•lich werden, bedürfen 

diese de,· Abstimmung zwischen den Betei ligten. 

Möglich sind z. B.: 
• Trennwände aus Stahl, Beton oderwurzelfeste Kunst

stoffplatten 
• ringfö1m ige Trennwand (Betonrohr/ Kanalschacht) 

• Schutzrohre oder längsgeteilte Schutzrohre 

Beim Einbau von para llelen Trennwänden müssen diese von 
der Oberfläche bis mindestens auf Sohlhöhe des Gaslei

tungs- bzw. Kabelgrabens geführt werden. Sie müssen aus 

Für ~eiieitungen gilt: 
Unter Freilei tungen sind grundsätzlich keine Bauwerke zu 
errichten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur möglich, 

wenn die innerhalb der vor genannten ll ormen geforderten 

Abstände nachgewiesen werden. 
Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und 

sonstige Teile dürfen an Masten von Freileit11ngen nicht an• 

gebracht werden 

Baumpflanzungen in der Nähe unserer Freileitungen stim· 

men wir grundsätzlich nicht zu, da diese bedingt durch den 
Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverläs· 

sigkeit unserer Kunden führen können. 
Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für 

Wartungs- und lnstandhaltungsarbelten jederzeit zu ge· 

währleisten. 

Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahn• 

kante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt 
sind, mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahr

schutzes müssen im Einzelfall gesondert abgestimmt wer· 
den 

Bei der Kreuzung mit sa·aßen und befahrbaren Verkeh1sflä· 

chen aller Art ist gemäß Dll·l EN 50341 zwischen Fahrbahn· 

Oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmög· 

lichem Leiterseildurchhangvon 7 m einzuhalten. Die Ermitt• 

lung des größten Leiterselldurchhanges und des seitlichen 
Ausschwingens erfolgt unter Berücksichtigung de,· DIH Eil 

50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei 

E.DIS zur Prüfung auf Einhaltung der nach DIN EN 50341 ge· 
forderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahn· 
höhe, bisherige Geländehöhe und benachbarten Maststand

orte hervorgehen. 
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Bitte prüfen Sie, ob de- dar-gestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält 

Kl!l'te: avnaps E:Xiecflasis-OE/BKG/ZSH-t 

Da~6kng angefr.:qter Bereich: 1 WGS8i - Geographisch (EPSG:i326) 53.496306, 13,3i5627 

Mit frandlichen Gri.:ßen 
GDf\l'lcom GmbH 

-0 ieses S::1-Te iben ist ome Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BI L - BUNOES\NEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEllUNG~ECHERCHE 
https ://portal.b iHe itungsauskunft.de/togn 

Anlagen: Anhang 

COr.tooin G111bH Mao(lll'lilwor.alle<! 4 04129 te1p;u;i l<!Mb\ 0341 J,O.S-0 T<!lo!fax 0341 i504-100 
t -Ma~ r.fro~«lll'l.d<! -..-gdllKOll'I di! Ges.i::hfflsflN"■rg 01ft. P>.)l'J<! All'lt~rtc:ht l<!lp21Q HR& 15&61 

&a.-.t.-Mrbird,,.., DeutS<:he "1<!ditba,r,t; .e..G U!IPZ"J. l'.of\tO 1 365 534, f.LZ 120 soo 00 IIAN Df 9& 120 300 000 00 136 ,u 4 g): Cl'lAOf"'I 1001 
L'St JO·NI Dl &U07U&3 1 :unii:l:M!rt DIN IN !SO 9001 &S OHSAS 1.&001 DIN 1467' 
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Gewässer 0 
WBV "Obere Havel / Obere Tollense" (2) 

1 

Blatt 
SChW,tpunkt 

ll'lcnfcldcrStr. 119 
- 2.0ra!ung l70~~bf~IJ 

2 ■ Stauanlagc T~ .: 0~ 95/4.5 ~/144 10 

♦ Unterflurschacht 
Bemerkungen: Bauwerke 

- OurchliJSS Ortslage: 17094 Burg Stargard - Quastenberg 

- Röh1ertung Trassenauskunft: Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg GmbH 
BV: vorh. B-Plan Nr.28 "HyGas-Anlage Quastenberg" 
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